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III. (Jibgen&fftfdje ftriegäabmtmfttation.

^ufammenfegung beö Krtegöratfteö.
(§. 89.)

„Sie »orgefcftlagene ,3ufammenfegung beö eib*
genöffifeften Krtegöratfteö tft in mehrfacher Sejtehung
angefochten.

9tacft bem Stbänberungöantrage »on@t. ©allen
fod nieftt ferner eo ipso ber ^Jräftbent beö 33ororteö
jugleicft spräfibent beö Kriegöratljeö fep«, fonbern
biefer »om Vorort auö ben Witgliebern beö ©taatö*
ratfteö gewählt werben. Saran üibeffett, baß bie
Sunbeömilitärbeftörbe bureft bie perfönlicfte 93ermitte*
fung iftreö ^Jräfibenten in ber möglicftft bt'reften 53er*
btnbung mit Sorort unb Sagfagung erbalten fep,
fowte an ber Sfteilnaftme biefeö erften Wagtftraten
ber ©ibgenoffenfeftaft an iftren 93erftanbfnttgen in
Sejiebung auf bie Kantone, ift naeft adem, waö
biö jegt bie ©rfaftmng mit ficft gebracht ftat, fo piel
gelegen, baß bte gegenwärtige Seftörbe iftre Ueber*
jeugung »ott ber Unerfäßticftfeit ber bteßfadigen Se*
ftimmung beö ©ntwurfeö nieftt ftarf genug auöfpre*
djen fann. Stucft würbe bem Kriegöratfte biefeö %xa*

rogatip nieftt entjogen werben fönnen, oftne iftn ba*
mit in Stang unb Slnfeften m'eberer ju fteden, wai
jeboeft mit ber gleichzeitigen ©rweiterung fetner Stuf*
gäbe bureftauö ntcftt ju »ereinbaren fepn wirb. 9tie
ftat eö ffeft jum Stachtfteile ber ©efchäftöfübrung füftl*
bar gemacht, baß ber ^räfTbent nicht felbft bem gacb
angeftörte; in ber bloß abminiftratt»en Seftanblung
ber Wilitärangelegenfteiten ftnbet ber geübte ©e*
fcftäftömann ffeft leicht jureeftt, unb eö mag fogar
ganj angemeffen gefunben werben, baß benjenigen

öffentlicften Sftereffen, welcfte neben ben militari*
feften unb oft im ©egenfage ju benfelbett ju berücf*
ffchtigen ffnb, bie Vertretung ebenfadö gefiebert fep.'
Uebrtgenö wäre ber »orörtliehe ©taatöratft faum
immer im gade, feine SSaftr auf einen reputtrten
Wilitär in fetner Witte faden laffen ju fönnen, fo
wie baö in biefer £tnffcbt geeignete Witglieb nicht
immer jenffrt fepn bürfte, jugletch in ber güftrung
bei 53orfigeö ©enüge in leiften. Ste.©efchäftöorb*:
nung ber Seftörbe enblich wirb, in gofge ber 3luf#
fiedung einei beftänbigen S3tcepräfTbenten, nnfehwer
bafür foraen fönnen, ba^ bie Sebenfftchfett, bie fich
noeft in Stücfficht auf bie ©efcftäftöüberfabung beö
93räfTbenten beö 93ororteö ergiebt, geftoben, wenig*
ftenö feftr gemäßigt werbe.

©benfadö ©t. ©allen ftnbet nnjuläfffg, baff
ber Sireftor beö Kriegöwefenö felbft tu ber Seftörbe
fige, »on ber er feine Stufträge empfängt unb in
feinen QSerricfttungen ju fontreäiren ifi. Slucft eine
Semerfung »on Ruq begeht ffeft ftierauf. Rwav
tonnte man ju»orberft fragen: ob ber Sireftor wirf*
lieh bloß afö .erfter 23odjteftungöbeamteter ber Se*
ftörbe, ober ob er ntcftt »ielmeftr alö iftr @tefl»er*
treter außer ber Reit iftrer 93erfammlungen, nach
Slrt eineö beftänbigen Sfuöfeftuffeö, anjnfeften fep?
unb oftne 3weifel ifi baö Segtere bie bem ©ntwurfe
ju ©runbe liegenbe Sbee (wenn gleich ntcftt Mar
auögebrücft, ba fonft ber Sireftor mit feinen Slttri*
buten in ben Pom Kriegöratfte, anftatt in ben ppn
ben Seamteten ftanbelnben Sfteil bei Slbfcftnitteö
aufgenpmmen wäre). Sie Wilitäraufffcfttöbeftörbe
ffnbet inbeffen gegenwärtig, baß baö erftere mit ben
gewöhnlichen ©runbfägen ber Organifation unferer
©taatöbeftörben meftr in Uebereinfitmmung flefte, unb
baß eö bafter wirf (ieft ntcftt angebe, ben Sireftor
alö orbentlicheö Witglieb aufjufüftren. Sebocft ift
feine beftänbige ©egenwart in ben ©igungen unent*
beftrtieft, ba bie gaben ber ©efeftäfte in feiner panb
jufammenlaufen unb bte £>auptgegenffänbe ber Se«
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III. Eidgenössische Kriegsadministration.

Zusammensetzung des Kriegsrathes.
(§. 89.)

„Die vorgeschlagene Zusammensetzung des
eidgenössischen Kriegsrathes ist in mehrfacher Beziehung
angefochten.

Nach dem Abänderungsantrage von St. Gallen
soll nicht ferner e« ivs« der Präsident des Vorortes
zugleich Präsident des Kriegsrathes seyn, fondern
dieser vom Vorort aus den Mitgliedern des Staatsrathes

gewählt werden. Daran indessen, daß die
Bundesml'lltärbehörde durch die persönliche Vermittelung

ihres Präsidenten in der möglichst direkten
Verbindung mit Vororr und Tagsatzung erhalten sey,
sowie an der Theilnahme dieses ersten Magistraten
der Eidgenossenschaft an ihren Verhandlnngen in
Beziehung auf die Kantone, ist nach allem, was
bis jetzt die Erfahrung mit sich gebracht hat, fo viel
gelegen, daß die gegenwärtige Behörde ihre
Ueberzeugung von der Unerläßlichreit der dießfälligen
Bestimmung des Entwurfes nicht stark genug aussprechen

kann. Auch wurde dem Kriegsrathe dieses
Prärogativ nicht entzogen werden können, ohne ihn
damit in Rang und Ansehen niederer zu stellen, was
jedoch mit der gleichzeitigen Erweiterung seiner Aufgabe

durchaus nicht zu vereinbaren seyn wird. Nie
hat es sich zum Rachtheile der Geschäftsführung fühlbar

gemacht, daß der Präsident nicht selbst dem Fach
angehörte; in der bloß administrativen Behandlung
der Militärangelegenheiten findet der geübte
Geschäftsmann sich leicht zurecht, und es mag sogar
ganz angemessen gefunden werden, daß denjenigen

öffentlichen Interessen, welche neben den militärischen

und oft im Gegensatze zu denselben zn
berücksichtigen sind, die Vertretung ebenfalls gesichert sey.
Uebrigens wäre der vorörtliche Staatsrath kaum
immer im Falle, seine Wahl auf einen reputirten
Militär in seiner Mitte fallen lassen zu können, so
wie das in dieser Hinsicht geeignete Mitglied nicht
immer zensirt seyn dürfte, zugleich in der Führung
des Vorsitzes Genüge zu leisten. Die. Geschäftsordnung

der Behörde endlich wird, in Folge der
Aufstellung eines beständigen Vicepräsidente«, unschwer
dafür sorgen können, daß die Bedenkli'chkeit, die fich
noch in Rücksicht auf die Gefchäftsüberladung des
Präsidenten des Vorortes ergiebt, gehoben, wenigstens

sehr gemäßigt werde.
Ebenfalls St. Gallen findet unzulässig, daß

der Direktor des Kriegswesens selbst in der Behörde
sitze, von der er seine Auftrüge empfängt und in
seinen Verrichtungen zu kontrolliren ist. Auch eine
Bemerkung von Zug bezieht sich hierauf. Zwar
könnte man zuvorderst fragen: ob der Direktor wirklich

bloß als erster Vollziehungsbeamteter der
Behörde, oder ob er nicht vielmehr als ihr Stellvertreter

außer der Seit ihrer Versammlungen, nach
Art eines beständigen Ausschusses, anzusehen sey?
und ohne Zweifel ist das Letztere die dem Entwürfe
zu Grunde liegende Idee (wenn gleich nicht klar
ausgedrückt, da sonst der Direktor mit seinem Attributen

in den vom Kriegsrathe, anstatt in den von
den Beamteten handelnden Theil des Abschnittes
aufgenvmmen wäre). Die Militäraufsichtsbehörde
findet indessen gegenwärtig, daß das erstere mit den
gewöhnlichen Grundsätzen der Organisation unserer
Staatsbehörden mehr in Uebereinstimmung stehe, und
daß es daher wirklich nicht angehe, den Direktor
als ordentliches Mitglied aufzuführen. Jedoch ist
seine beständige Gegenwart in den Sitzungen
unentbehrlich da die Faden der Geschäfte in seiner Hand
zusammenlaufen und die

Haupt^egenftände
der Be<
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rattjungen »on iftm »orbereitet fepn muffen; weöftalb
ü)m benn ber §. 93 nunmeftr ben Seifig mit bera*
tftenber ©timme giebt.

©teicftmie »on @t. ©allen, fo aueft »on
Zürich, SBaabt unb ©enf, wirb »erlangt, baß
ade Witglieber beö Kriegöratfteö t'n Slbficbt auf
Slmtöbauer unb Sauer ber 3wifchenjeit bii jur SBie*
berwäfttbarfeit einanber gleicftgeftedt werben. Ser
©ntwurf.ftätte geglaubt, barauf Sebacftt neftmen ju
fotten, baß eö ber Seftörbe nie an Witgliebern
»on längerer ©efcftaftöerfaftmng gebrecfte, aber ju*
gleich aueft berücfficfttigen ju muffen, baß fidj bte
Sluöwaftl auf eine fleine Rabl befcftränfen werbe,
Wenn ber Stuf für eine längere Steifte »on 3<*ftren
»erpfficftte, fowte, baß felbft ber öftere SBedjfel in
fo ferne »Bortfteil bringe, alö er einer größern Rabl
künftiger Kommanbirenben ©elegenfteit »erfdjaffe,
ffeft mit ben eibgenöffTfcftett Serftältniffen unb ber
Seftattbluitg abminiftrati»er Slngelegenbeiten näher
»ertraut ju maeften. ©ö ift inbeffen nieftt ju öerfen*
nen, baft bei einem foleften Organiömuö bie blei*
benbe Raffte ber Witglieber' ein adju entfeftiebeneö
Uebergewieftt erlangen muffe, unb baß bureft 53er*
eütfacbung unb Sfnpaffung an bie gewöhnlichen gor*
men ber Organifatiotten bie Stegelmäßigfeit beö ©e*
fcbäftöwefenö gewinnen werbe, ©obalb inbeffen jene
befonbem Stücfffcbten bei Seite gefegt werben, wirb
ber Kriegöratb um fo mebr mit anbern Seftörbe«
aueft baö gemein haben foden, baß bie Witglieber
naeft beenbigter Slmtöbauer fogleid) wieber wäfttbar
ffnb, alö fonft boeft wohl einmal Verlegenheit bar*
aui entftehen fönnte, wenn bie Sfuötretenben immer
notftwenbig burch anbere erfegt werben müßten. Sie
bt'eßfädige Slbänberung beö Sfrtifetö bringt noch wei*
ter mit fich, baß ber Sagfagung bie 3Bahf beö

Sicepräftbenten jufiebe, ba eö mit ber geringen 3aftf
ber Witglieber nieftt woftl perträgfich wäre, ffe ber
Seftörbe felbft ju überlaffen; baß ftingegen bie legtere
iftr ©efretäriat felbft beflede, ba iftr, weit ffe
bie gofgen ber fBatjl trägt, bidigerweife aueft in
bie eigene &anb gegeben fepn fod, fich barüber
ficber jn fleden. — hingegen ift berjenige SIntrag
©t. ©aflettö, welcfter in ben SBablfreiö für bte
Witgfieber aueft bie eibgenöfffchen Oberfllieutenante
mit einfefttteßen wid, nieftt aufgenommen, weif nur
ein auö Offfn'eren beö ftöcftften ©rabeö gebifbeter
Kriegöratb bem Segriff einer obern Wifitärbeftörbe
beö Sunbeö entfpreeften wirb, unb eö inöbefonbere
mit ben ©runbfagen ber mifitärifeften Jpierardjie nt'cftt
woftf ju »ereinbaren wäre, wenn Offijiere minbern
©rabeö ben im Stange »on eibgenöffifeften Oberften
fteftenben eibgenöffifeften Wilitürbeamten »orgefegt
Würben."

Stnmerfung. ©ö ift woftf nimmermeftr ju
läugnen, baß ber Seiter ber Sebatten in einer Kriegö*
beftörbe, menn er fein Wilitär, »iedeidjt ein bett
SBaffen gramer Wenfcft ift, ungünftt'g nnb läftmenb
auf jene unb alfo auf bie ©ntwicfelung beö »ater*

tänbtfcfteit Wititärwefenö einwirfett mu^. Ser Kriegö?
ratb ift ja nieftt bie fou»eräne Seftörbe. Stber man
laffe iftn feine ©ebanfen ungehemmt geflattert unb
barfteden, bamit iftre Segrünbung frei geiftt'g auf bie
Sefdjlüffe ber fouweränen Seftörbe wirfen fann.
Stach adem wai bii jegt bie ©rfaftmng über unfer
Kriegöwefen im Stdgemeinen mit fTcft gebraeftt hat,
möcftten wir nicht ju feftr fragen: eö ift nieftt fo gar
»iel. — Stuf ber anbern ©eite fttmmen wir aber
auö Srinjip ber Sinfieftt »on ganjem petzen bei,
baß ber erfte Wagiflrat ber ©tbgenoffenfebaft auch
Sorftanb ber oberften Wititärbeftorbe berfelben fepn
fode, weil ffe wieber ber 3bee ber ©onjentratton
beö ©taateö für ben Kriegöfad, wenn aueft nur
bebingungöweife, in einer perfon entspricht; woftl
aber fönnen wir bann ftiersön baö anbere nieftt
trennen, baß bie SBaftt bei 5Jräffbenten ber Sag*
fagung nie auf einen anbern Wann, alö ber aueft
ein tüchtiger Wilitär ift, fodte faden fönnen. SSaö
bie Slenberung ber Oualififatton ber ©tede eineö
Sireftorö betrifft, fo bebauern wir, baß bie ©timme
beö fo fehön im Serieftt beö erften ©ntwurfö be*
jeieftneten „ ©onferöatorö ber teitenben 3been" auö
ber Sadotage beö Kriegöratftö fterauöfaden fod.
?Sodte matt ifttt aueft nur unter bem ©efTcfttöpunft
beö ©recutittbeamten betrachten, alfo j. S. wie einen
Stegierungöratft t'n feiner ©tedung jum ®roßratft,fo
ftnben wir aueft ba wenigftenö in meftrem ber grö*
ßertt Kantone feine Slnatogie, bie biefe Slenberung
in ©cftug nimmt. Sie Stegiemngörätfte fugetn, fo
fern ffe ©roßratftömitglieber ffnb, wie bie anbern.

©ibgenöfftfefte Wilitärbeamtete.
(§. 105.)

„Sern erachtet ben Oberftquartiermetfter unb
Oberflfriegöfommiffär, Slppenjefl Stußer*3tfto*
ben ben Sireftor beö Kriegömefenö für überftüffig,^
Unterwalben nib bem 5Balb ftnbet, fowie bte
Stufftedung biefeö legtem Seamtett, fo aueft bk\e»
nige beflänbiger 3nfpeftoren ber »erfeftiebenen 38af*
fen bebenflieft, unb mürbe bagegen bie 3,lfpeftionen
femerfttn, wie biöfter, an jebeömal befonberö baju
bejeieftnete eibgenöffifcfje Oberften übertragen. Siefe
©inwenbungett ffnb jebodj feitteöwegö fo motiöirt,
baß baburdj biejenigen ©rünbe entfräftet ober über*
wogen würben, mit benen ber legtjäbrige Sericbt
ben Sorfcblag beö ©ntwurfeö rechtfertigt. Snöbe*
fonbere bürfte ber Snftalt beö §. 128 bie Seforgniffe
ttnterwalbenö nib bem 5Safb »odfommen Wt'berfegen,
alö ob bti ben 3"fpeftionen ben befonbem örtlichen
»öerbältniffen unb ©ewohnfteiten nt'cftt meftr werbe
Steeftnung getragen werben. 3"bem atfo ber ©nt*
Wurf ftierüber un»eränbert bleibt, wirb bagegen bie
3aftt ber fBaffettinfpeftoren, naeft bem SBunfcfte »on
Sern, 3ug uno Slargau, unb auö ben fefton
bei §. 36 bafür angeführten ©rünben noch mit einem
befonbem Snfpeftor für bie SBaffe ber ©eftarffeftügen
oermeftrt."
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rathungen von ihm vorbereitet seyn müssen; weshalb
ihm denn der §. 93 nunmehr den Beisitz mit
berathender Stimme giebt.

Gleichwie von St. Gallen, so auch von
Zürich, Waadt und Genf, wird verlangt, daß
alle Mitglieder des Kriegsrathes in Absicht auf
Amtsdauer und Dauer der Zwischenzeit bis zur Wie-
derwählbarkeit einander gleichgestellt werden. Der
Entwurf, hatte geglaubt, darauf Bedacht nehmen zu
sollen, daß es der Behörde nie an Mitgliedern
von längerer Geschäftserfahrung gebreche, aber
zugleich auch berücksichtigen zu müssen, daß sich die
Auswahl auf eine kleine Zahl deschränken werde,
wenn der Ruf für eine längere Reihe von Jahren
verpflichte, sowie, daß selbst der öftere Wechsel in
so ferne Vortheil bringe, als er einer größern Zahl
künftiger Kommandirënden Gelegenheit verschaffe,
sich mit den eidgenössischen Verhältnissen und der
Behandlung administrativer Angelegenheiten näher
vertraut zu machen. Es ist indessen nicht zu »erkennen,

daß bei einem solchen Organismus die
bleibende Hälfte der Mitglieder ein allzu entschiedenes
Uebergewicht erlangen müsse, und daß durch
Vereinfachung und Anpassung an die gewöhnlichen Formen

der Organisationen die Regelmäßigkeit des
Geschäftswesens gewinnen werde. Sobald indessen jene
besondern Rücksichten bei Seite gesetzt werden, wird
der Kriegsrath um so mehr mit andern Behörden
auch das gemein haben sollen, daß die Mitglieder
nach beendigter Amtsdauer sogleich wieder wählbar
find, als sonst doch wohl einmal Verlegenheit daraus

entstehen könnte, wenn die Austretenden immer
nothwendig durch andere ersetzt werden mußten. Die
dießfällige Abänderung des Artikels bringt noch weiter

mit sich, daß der Tagsatzung die Wahl des
Vicepräsidenten zustehe, da es mit der geringen Zahl
der Mitglieder nicht wohl verträglich wäre, sie der
Behörde selbst zu überlassen; daß hingegen die letztere
ihr Sekretariat selbst bestelle, da ihr, weil sie
die Folgen der Wahl trägt, billigerweise auch in
die eigene Hand gegeben seyn soll, sich darüber
sicher zn stellen. — Hingegen ist derjenige Antrag
St. Gall ens, welcher in den Wahlkreis für die
Mitglieder auch die eidgenössichen Oberstlieutenante
mit einschließen will, nicht aufgenommen, weil nur
ein aus Offizieren des höchsten Grades gebildeter
Kriegsrath dem Begriff einer obern Militärbehörde
des Bundes entsprechen wird, und es insbesondere
mit den Grundsätzen der militärischen Hierarchie nicht
wohl zu vereinbaren wäre, wenn Offiziere mindern
Grades den im Range von eidgenössischen Obersten
stehenden eidgenössischen Militärbeamten vorgesetzt
würden. "

Anmerkung. Es ist wohl nimmermehr zu
läugnen, daß der Leiter der Debatten in einer
Kriegsbehörde, wenn er kein Militär, vielleicht ein den
Waffen gramer Mensch ist, ungünstig und lähmend
auf jene und also ans die Entwickelung des vater¬

ländischen Militärwesens einwirken muß. Der Kriegsrath
ist ja nicht die souveräne Behörde. Aber man

lasse ihn seine Gedanken ungehemmt gestalten und
darstellen, damit ihre Begründung frei geistig auf die
Beschlüsse der souveränen Behörde wirken kann.
Nach allem was bis jetzt die Erfahrung über unser
Kriegswesen im Allgemeinen mit sich gebracht hat,
möchten wir nicht zu sehr fragen: es ist nicht so gar
viel. — Auf der andern Seite stimmen wir aber
aus Prinzip der Ansicht von ganzem Herzen bei,
daß der erste Magistrat der Eidgenossenschaft auch
Vorstand der obersten Militärbehörde derselben seyn
solle, weil sie wieder der Idee der Conzentration
des Staates für den Kriegsfall, wenn auch nur
bedingungsweise, in einer Person entspricht; wohl
aber können wir dann hiervon das andere nicht
trennen, daß die Wahl des Präsidenten der
Tagsatzung nie auf einen andern Mann, als der auch
ein tüchtiger Militär ist, sollte fallen können. Was
die Aenderung der Qualifikation der Stelle eines
Direktors betrifft, so bedauern wir, daß die Stimme
des so schön im Bericht des ersten Entwurfs
bezeichneten „Conservators der leitenden Ideen" aus
der Ballotage des Kriegsraths herausfallen soll.
Wollte man ihn auch nur unter dem Gesichtspunkt
des Erecutivbeamten betrachten, also z. B. wie einen
Regierungsrathin seiner Stellung zum Großrath,so
finden wir auch da wenigstens in mehrern der
größern Kantone keine Analogie, die diese Aenderung
in Schutz nimmt. Die Regierungsräthe kugeln, so
fern sie Großrathsmitglieder sind, wie die andern.

Eidgenössische Militärbeamtete.
(§. 105.)

„Bern erachtet den Oberstquartiermeister und
Oberstkriegskommissär, Appenzell Außer-Rho-
den den Direktor des Kriegswesens für überflüssige
Unterwalden nid dem Wald findet, sowie die
Aufstellung dieses letztern Beamten, so auch diejenige

beständiger Inspektoren der verschiedenen Waffen

bedenklich, und würde dagegen die Inspektionen
fernerhin, wie bisher, an jedesmal besonders dazu
bezeichnete eidgenössische Obersten übertragen. Diese
Einwendungen sind jedoch keineswegs so motivirt,
daß dadurch diejenigen Gründe entkräftet oder
überwogen würden, mit denen der letztjährige Bericht
den Vorschlag des Entwurfes rechtfertigt.
Insbesondere dürfte der Inhalt des §. 128 die Besorgnisse
Unterwaldens nid dem Wald vollkommen widerlegen,
als ob bei den Inspektionen den besondern örtlichen
Verhältnissen und Gewohnheiten nicht mehr werde
Rechnung getragen werden. Indem also der
Entwurf hierüber unverändert bleibt, wird dagegen die
Zahl der Waffeninspektoren, nach dem Wunsche von
Bern, Zug und Aargau, und ans den schon
bei §. 36 dafür angeführten Gründen noch mit einem
besondern Inspektor für die Waffe der Scharfschützen
vermehrt. "
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Stnmerfung. Sie §§. 115, 116 unb 117 beö

©ntwurfö, ben Sireftor beö Kriegöwefenö betref*
fenb*), fcfteinen unö bie ©renjen beö mifitärifchen
©efchäftömantteö, auf bie ber Serieftt fogleicft
weiter unten felbft aufmerffam maeftt, ju überfebreiten,
unb inö ©ebiet beö (Sftefö »om Sfrmeeftab bin*
über ju greifen, fowie ffe tfteilö meftr baö SBiffen*
fchaftlicbe, tfteilö baö eigentlicft Wilitärtfch*
©refuti»e befehlagen. Senn fowoftt bie Seob*
aefttung »Ott gortfdjritten im Kriegöwefen bei anbern
©taaten, alö bie ©ntwerfung »on Steglementen jc.
jur Serbefferung bei eigenen ^eerwefenö, alö na*
ntentlich bie Sewegung unb Siölofatton ber
Gruppen in bem gad einer Sewaffttung, Wo ber
Slrmeeflab noeft nieftt aufgeftedt ober in gunftion
getreten ift, baö faßt über ben Seruföfreiö beö

militärifcften ©efcftäftömanneö fttnauö unb gebort
bem eigentlichen ©olbaten, bem wiffenfcftaftlicften
an. — SBir getieften offen, baß unö in bem ©inne
bte ©ubfumtion bei Oberftquartiermeiflerö unter bie
Stubrif ber Slbmintftrati»beamten nieftt entfpre*
djenb bünft, unb baß unö bte ffre, permanente
Sftätigfeit einer rein militari fehen @«futi»*Se*
ftörbe **) noch weit wichtiger erfefteint, alö baö be*

ftänbige gunftiontren eineö Steferenten beö Kriegö*
ratftö; babureft aber wäre baö notftwenbigfte ©erfo*
nale eineö Sfrmeeftabö immer ba. 3°/ u>ix neftmen
feine« Sfnftattb aufrichtig ju befennett, baß biefe jegt
projefttrte, wohl burcft'bacftte, wai wir »odfommen
anerfennen, aber äußerft räberreietje WafdjiJte feftr
»ereinfaeftt unb wai wohl bai nächfte 3ntereffe ader
©antone ift, felbft wohlfeiler werben fönnte,
Wenn baö Sprinjtp ber tpermanenj für eine mäßige
Slnjaftl Witglieber bei Strmeeftabö auögefprocften
würbe.

©tnwtrfung beö Sireftorö auf bte ^an*
tonalinftruftion.

(§• 112.)

„Ser nach §.112 beö legtjäftrigen ©ntwurfeö
eirtgefebaftete neue Strtifel ift »eranlaßt bureft bie in
ben ©ingaben »on Sern, ©laruö, »Jug, Slar*
gau unb Sfturgau enthaltene SSunfcbäußerung,
ba^ eine fräftigere ©inwirfung auf bie ^eranjieftung
tüchtiger Snftruftoren ftatt ftnbe, alö ber ©ntwurf
im Slofchnttte »om Unterrichte mit ffeft bringt. @r
fueftt, in Serbinbung mit einem Bufag ju §. 178
beö bemelbten ©ntwurfeö, ber Sefriebigung biefeö
»orjüglid) empfunbenen Sebürfniffeö möglteftfiermaßen

*) @* gefdjiefjt ihrer jroor im Setidjte feine ©rroapnung,
unb mir begleiten eigentlich nur bt'efen mit unfern 5Un=

merfungen; aber biefen Sprung jum ©ntrourf btnubtr
mufften tote machen, um unfern oben au*gefprodjenen
anflehten, über bte ©tedung bti g(jef» »om ©tnetaU
floh, ntcftt fdjetnbar untreu ju merben.

**•) SBir wollen biefen cotnbimttcn $u*brucf htm abmini:
ftratioen «ntgegenfefcen.

Sorfchub ju tftun, Oftne jeboeft ben Kantonen in
iftren Stecftten ju nafte ju treten."

Stnmerfung. Stuch ftier fodte ben achtbaren
SBünfcften »on 5 ©antonen bureft bie gefegft'ctje Sfn*
orbnung »Ott ©inriefttungen entsprochen werben, bei
benen junächft unb ftauptfäcftlicft wieber ber ©ftef
bei Sfrmeeftabö tftätig wäre.

Slttribute beö Oberftquartiermeiflerö.
(§§. 119 — 121.)

„©enf würbe ben Oberftquartt'ermeifter „3n*~
fpeftor beö ©enie" benennen. Offenbar rüftrt bie*
fer Stntrag »on einem Wißoerftänbm'ffe in Setreff
ber Obliegenheiten beffelben fter, welcfteö in ber
Stebaftion biefer §§. feinen ©runb baben fann. Sluö
ber neuen Slbfaffung, welche übrigenö im ©inne
niebtö änbert, geftt nun ftemor, baß baö eigentlicfte
3ngenieurfacft, alö baö teeftnifche, nur nebenbei,
bauptfücftlicft aber baö wiffenfcftaftlicfte unter bte
Srforgung biefeö Seamteten geftedt fepn fod. %tne
Seränberung ber Senennung würbe bafter ben Se»
griff »on ber Seftimmung beffelben auf eine SBeife
befeftränfen, welcfte auf bie SBaftten, unb fomit anf
bie ©rfüdung biefer Seftimmung böcbft nachteilig
etnwirfen fönnte. Sluf bie baftenge ©rläuterung ftin
unb erwägenb, baß in unferm Saterlanbe fetbft bei
ben ju ben ftöcftften ©raben gelangten Wilitärperfo*
nen bie ju fruchtbarer ©rfüdung folefter Obliegen/
beiten erforberlicften fpejieden wiffenfcbaftlieben Kennt*
niffe nur feiten im notftwenbigen Umfang unb ta
genugfamer Siefe angetroffen werben, baß nament*
lieft ber auögejetcbnete militärtfcbe ©efchäftömann,
bem bie Seamtung beö Sireftorö mit adem Ser*
trauen übertragen werben fann, fid) immer noeft
eher finben wirb, alö ber auögejeichnete wiffenfebaft*
(iefte Wilitär, wie bk Steüe bei Oberftquartiermei*
fterö iftn erforbert, werben aueft biejenigen Kantone,
welche bie Seamtung ali überftüffig anjufeften ge*
neigt waren, iftre ,3'wetfel geftoben ftnben.

grage wegen ©intfteilung ber ©ibgenof*
fenfeftaft in befonbere Wilttärfreife.

Sie Wifitarbeftörbe beö ©tanbeö Sern ftält für
angemeffen, „baß, um jeben Slugenblicf fcftlagfertig
gerüftet ju fepn, bie eibgenöffifefte Slrmee fefton in
^riebenöjeiten in Srigaben eingetfteilt werbe." Sie*
jenige beö ©tanbeö ©laruö bringt bie Silbung
»on Serritoriafbiotffonen unb Srigaben atö bai
Wittel jur Sprache, fchon organifirte größere taftt*
fche Körper unter »orauö befitmmtem Kommanbo
bem ptögficften Ueberfad entgegenfteden ju fönnen.

SBenn ber ©inn ber erftgebactjten Weinnng ffeft
barauf befebränft, baß ber ©ntwurf einer eoentuellen
©intfteilung ber Kontingente in bie größern peexei*
förper unb ber Silbung ber ©täbe für ade gäde
beftänbig bereit geftatten fepn fotte, fo ifi folefteö nach
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Anmerkung. Die §§. 115, 116 und 117 des

Entwurfs, den Direktor des Kriegswesens
betreffend*), scheinen uns die Grenzen des militärischen
Geschäftsmannes, auf die der Bericht sogleich
weiter unten selbst aufmerksam macht, zu überschreiten,
und ins Gebiet des Chefs vom Armeestab
hinüber zu greifen, sowie sie theils mehr das
Wissenschaftliche, theils das eigentlich Militärisch-
Erekutive beschlagen. Denn sowohl die
Beobachtung von Fortschritten im Kriegswesen bei andern
Staaten, als die Entwertung von Reglementen zc.

zur Verbesserung des eigenen Heerwesens, als
namentlich die Bewegung und Dislokation der
Truppen in dem Fall einer Bewaffnung, wo der
Armeestab noch nicht aufgestellt oder in Funktion
getreten ist, das fällt über den Berufskreis des

militärischen Geschäftsmannes hinaus und gehört
dem eigentlichen Soldaten, dem wissenschaftlichen
an. — Wir gestehen offen, daß uns in dem Sinne
die Subsumtion des Oberstquartiermeisters unter die
Rubrik der Administrativbeamten nicht entsprechend

dünkt, und daß uns die sire, permanente
Thätigkeit einer rein militärischen Exekutiv-Behörde

**) noch weit wichtiger erscheint, als das
beständige Funktioniren eines Referenten des Kriegsraths;

dadurch aber wäre das nothwendigste Personale

eines Armeestabs immer da. Ja, wir nehmen
keinen Anstand aufrichtig zu bekennen, daß diese jetzt
projektirte, wobl durchdachte, was wir vollkommen
anerkennen, aber äußerst räderreiche Maschine sehr
vereinfacht und was wohl das nächste Interesse aller
Cantone ist, selbst wohlfeiler werden könnte,
wenn das Prinzip der Permanenz für eine mäßige
Anzahl Mitglieder des Armeestabs ausgesprochen
würde.

Einwirkung des Direktors auf die Kan-
tonalinstruktion.

(§. 112.)

„Der nach §.112 des letztjährigen Entwurfes
eingeschaltete neue Artikel ist veranlaßt durch die in
den Eingaben von Bern, Glarus, Zug, Aargau

und Thurgau enthaltene Wunschäußerung,
daß eine kräftigere Einwirkung auf die Heranziehung
tüchtiger Jnstruktoren statt finde, als der Entwurf
im Abschnitte vom Unterrichte mit sich bringt. Er
sucht, in Verbindung mit einem Zusatz zu §. 178
des bemeldten Entwurfes, der Befriedigung dieses
vorzüglich empfundenen Bedürfnisses möglichstermaßen

*) Es geschieht ihrer zwar im Berichte keine Erwähnung,
und mir begleiten eigentlich nur diesen mit unsern
Anmerkungen ; aber diesen Sprung zum Entwurf hinüber
mußten wir machen, um unsern oben ausgesprochenen
Ansichten, über die Stellung des Chefs vom General-
stab, nicht scheinbar untreu zu werden.

**) Wir wollen diesen combinirten Ausdruck du» admini¬
strativen entgegensetzen.

Vorschub zu thun, ohne jedoch den Kantonen in
ihren Rechten zu nahe zu treten. "

Anmerkung. Auch hier sollte den achtbaren
Wünschen von 5 Cantonen durch die gesetzliche
Anordnung von Einrichtungen entsprochen werden, bei
denen zunächst und hauptsächlich wieder der Chef
des Armeestabs thätig wäre.

Attribute des Oberstquartiermeisters.
(§§. 119 — 121.)

„Genf würde den Oberstquartiermeister „In-"
spektor des Genie" benennen. Offenbar rührt dieser

Antrag von einem Mißverständnisse in Betreff
der Obliegenheiten desselben her, welches in der
Redaktion dieser §§. seinen Grund haben kann. Aus
der neuen Abfassung, welche übrigens im Sinne
nichts ändert, geht nun hervor, daß das eigentliche
Jngenieurfach, als das technische, nur nebenbei,
hauptsächlich aber das wissenschaftliche unter die
Besorgung dieses Beamteten gestellt seyn soll. Jene
Veränderung der Benennung würde daher den
Begriff von der Bestimmung desselben auf eine Weise
beschränken, welche auf die Wahlen, und somit auf
die Erfüllung dieser Bestimmung höchst nachtheilig
einwirken könnte. Auf die daherige Erläuterung hin
und erwägend, daß in unserm Vaterlande selbst bei
den zu den höchsten Graden gelangten Militärperso^
nen die zu fruchtbarer Erfüllung solcher Obliege«/
Helten erforderlichen speziellen wissenschaftlichen Kenntnisse

nur selten im nothwendigen Umfang und iu
genügsamer Tiefe angetroffen werden, daß namentlich

der ausgezeichnete militärische Geschäftsmann,
dem die Beamtung des Direktors mit allem
Vertrauen übertragen werden kann, sich immer noch
eher finden wird, als der ausgezeichnete wissenschaftliche

Militär, wie die Stelle des Oberstquartiermeisters
ihn erfordert, werden auch diejenigen Kanton?/

welche die Beamtung als überflüssig anzusehen
geneigt waren, ihre Zweifel gehoben finden.

Frage wegen Eintheilung der Eidgenossenschaft

in besondere Militärkreise.
Die Militärbehörde des Standes Bern hält für

angemessen, „daß, um jeden Augenblick schlagfertig
gerüstet zu seyn, die eidgenössische Armee schon in
Friedenszeiten in Brigaden eingetheilt werde. "
Diejenige des Standes Glarus bringt die Bildung
von Territorialdivisionen und Brigaden als das
Mittel zur Sprache, schon organisirt? größere taktische

Körper unter voraus bestimmtem Kommando
dem plötzlichen Ueberfall entgegenstellen zu können.

Wenn der Sinn der erstgedachten Meinung sich

darauf beschränkt, daß der Entwurf einer eventuellen
Eintheilung der Kontingente in die größern Heereskörper

und der Bildung der Stäbe für alle Fälle
beständig bereit gehalten feyn solle, so ist solches nach
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fcießfeittgetn Safarbalten fein ©egenfianb ber Se*
ftimmungen ber Kriegö»erfaffung. Sem Kriegörattje
bleibt »on felbft »orbeftatten, begleichen ©ntwürfc,
ben Sefugniffen beö gelbfterrn un»orgreifticft, je naeft
Umftänben ober unter beliebigen Sorauöfegungen
feftjuftedett unb wieber abjuänbern, wiewohl babei
bte ©rfaftrung gemaeftt werben bürfte, baß im gade
felbft bie Slrbeit bennoeft immer wieber »on Steuern

»orgenommen werben muffe, unb baß alfo niefttö
weiter bamit erjielt werbe, atö »iedeicftt eine bebenf*
liefte Siöpofftiott ber Sruppen, auf iftre ©intfteifung
unter jene Korpö unb auf bie SBaftt ber Komman*
birenben birefte ober inbirefte miteinjuwirfen.

hingegen, wenn eine bleibenbe ©intfteifung »on
Wilitärbejirfen ftattftnben fod, wirb eö wirflieft an
her Sunbeömtlitärorganifation fepn, bie bt'eßfädigett
Serftältniffe ju orbnett. Sie Wilitäraufffcfttöbeftörbe
aber, nadjbem ffe biefe aueft fonft fchon häufig be*

fproeftene grage fefton früfterftin unb nun wieberftolt
in Ueberlegung genommen ftat, glaubt, biefelbe Per*
neinenb beantworten ju muffen, ©in feinblicfter
Ueberfad unter bureftauö frieblicften Serftältniffen ift
etwaö ungebenfbareö; fein Staat ift auf foleften
gad gerüftet; aueft bie eibgenöffTfche Kriegö»erfaf*
fung fann barauf feine Stücfftdjt neftmen woden, fo
wenig alö auf bte entgegengefegte Sorauöfegung,
baß unter wirflieft gefaftr»oden Umftänben »erfaumt
worben fep, bie erforberlicften Sorfeftmngen gegen
fetnbttcftett einbrach ju treffen. SBerben nun aber
bte Serftältniffe mit einer fremben Wacftt bebenffieft,
ober ift bureft friegfüftrenbe Wäcftte bie Steurralität
bebroftt, fo werben ffeft bie ©icfterfteitömaßnaftmen
naeft ben jebeömaligen befonbem Umftänben geflalten
nmffen. Kaum wirb bie Slnorbnung ber Sereitfchaft
nach Wilitärbejirfen unter biefe Waßnaftmen gejäftlt
werben föntten; gewäftrt ffe inbeffen bei noch unge*
wiffem Slnfcbetn einer uaftenben ©efaftr einige Se*
ruftigung, fo ift ffe alö Sorfeftrung für ben Stugen*
btief' balb getroffen. Sltö bleibenbe ©icfterfteitöanftalt
bagegen fann ffe unmöglich eine« reeden SBertft fta*
ben, ba niematö ben Si»iftonöfommattbanten felbft,
bk ficft nieftt in ber ©tedung beftnben, jene Serftält*
niffe ju überblicfen unb ju würbigen, überlaffen wer*
ben bürfte, Reit unb Umfang ber Semaffttung ju
beftimmen. Sa jeboeft auch bie Sifbnng »ott Serri*
torialbwiffonett, bei ber großen Stuöbeftnung ber
Sejirfe unb bem ©rforberniß abminiftrati»cr gürfor*
gen, ber Stotftwenbigfeit nieftt entftöbe, bie Sruppen
berfelben früfter jufämmenjujieften, alö ber Slngriff
wirflicft erfolgt; ba inbeffen, fobafb eine »orlüuffge
Sewoffnung ftattftnben, unb ju bem ©nbe »orerft
nur ein fletnereö peex aufgeftedt werben fod, bie
©intfteilung ber Srigaben unb Sibiffonett in gebaeftter
Slrt bureftauö unanwenbbar wirb, inbem ffe jur golge
ftätte, baß bie einen Kantone ade Wannfcftaft adetn
fieden müßten, wäbrenb bie anbem in gar feinen
Stnfprucft bafür fäme«; unb ba ffe übrigenö eben fo
unpaffenb aueft bann ift, wentt wirtlich bie gefammte
Suttbeöftreitmacftt ptögtieft unter bk SBaffen gerufen

wirb, weif eö offenbar nfcftt angeht, baö gefammte
Kontingent eineö Kantonö in ber nämlichen Srigabe
unb Si»iffon »or ben geinb ju füftren. ©leich jweef*
toö wäre bie Slnftalt aber auch für bie Wilitärab*
mitttftratiott im griebenöjuftanbe. SBenn bie tegtere
anberöwo, namentlich Sei ber Sanbweftre, bejirfö*
weife »on ben Stegtmentöcftefö unb Kommanbanten
größerer £eereöabtftetlunaen beforgt wirb, fo fteftt
ffe ftingegen bei unö bureftauö ben Kantonalbeftörben
ju. gür bie £ee'reöübungen naeft unferm fleinen
Waßftab unb in Serbinbnng mit unfern Unterrtchtö*
anftalten wäre bie Unwanbelbarfeit ber Rufammen*
fegung ber größern taftifdjen Körper nur mit Unju*
träglidjfeiten »erbunben; bie 3«fpeftionen, an eine
Weftrjaftl »on Si»iffonöinfpeftore« übertragen,' wür*
ben unabwenbbare Slbweieftungen, ftatt ber möglich*
ften ©infteit, in bai ©pftem bringen. Sa, wie be*
merft worben ift, bie Sruppen ber nämlicften Ser*
ritorialbrigabe unb SiöifTcn in Sewaffttungöfäden
nie beifammen bleiben fönne«, fo würbe weber ber
Stebenjwecf ber ©rweefung beö SBetteiferö, noeft ber*
jem'ge einer biefen gäden »orangehenben Segrün*
bung gegenfeitiger Zuneigung jwifchen ©ftef unb
Smppen erreicht, woftl aber fönnten bk SBaftlen
für ben eibgenöffifeften ©tab barnnter leiben, ba ffe
großentfteilö an Stücfffcftten auf Oertlicbfeit gebun*
ben wären."

Slnmerfung. Sorerft ift ju bemerfen, baß
in bem großensperioben, ber mit „Sa jeboeft aueft"
anfängt, ber Stachfag feftlt. — SBir ftnben nun
ftt'er ben Ort, bie ©inwenbungen bie ber Serieftt jum
jweiten ©ntwurf gegen eine folefte ©inriefttung über*
baupt maeftt, ju berämpfen. — äöenn bie SluffTcfttö*
beftörbe annimmt, baß ein feinblicfter Ueberfad unter
bureftauö frieblicften Serftältniffe« etwaö unbenfbareö
fep, fo fpricftt ffch bie Winoritätömeinung, betreffenb
ben ©ftef beö ©eneralftabeö, ber ffeft 7 ©antone an*
gefcftloffen ftaben, unter anbermfolgenbermaßen auö:

„Sott fremben beeren umgeben, bie ade bem
©efteine nach frieblicft gefinnt ffnb, barf er" (ber
Oberbefeftlöftaber) „ffeft boeft feinen Slugenblicf auf
eineö berfelben »erlaffen. Stnftatt gegen einen ent*
feftiebenen geinb in ben Kampf ju treten, muß er
ftanbeln, alö ftätte er jwei fteimliche. Senn nieftt
nur fann er oftne irgenb eine öorfäuftge
©rftärung angegriffen werben, fonbern
eö ifi fogar unmöglich, baß ein Slngriff,
eintretenben gallo auf anbere Slrt ftatt
ftnbe. SBann fann folefteö gefefteften?— jeben Slu*
genblicf. Son wofter? — pon aden ©eiten. Unb
gleicftwoftl fann, wenn er einen etnjtgen 3rrtftum be*

geftt, nieftt nur für immer feine ©ftre, fonbern bie
©ftre unb woftl gar bie ©riftenj bei Saterlanbeö
ba»ott abftangen."

SBodte man nun aueft jugeben, unter bureftauö
friebficfjen Serftältniffen fei ein feinblicfter Ueberfad
ungebenfbar, fo wirb bodj ber Slderforgfofefle nicht
täugnen woden, baß eö feftwer ift ju beftimmen,
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dießseitigem Dafürhalten kein Gegenstand der
Bestimmungen der Kriegsverfassung. Dem Kriegsrathe
bleibt von selbst vorbehalten, dergleichen Entwürfe,
den Befugnisse« des Feldherrn unvorgreiflich, je nach
Umständen oder unter beliebigen Voraussetzungen
festzustellen und wieder abzuändern, wiewohl dabei
die Erfahrung gemacht werden dürfte, daß im Falle
selbst die Arbeit dennoch immer wieder von Neuem
vorgenommen werden müsse, und daß also nichts
weiter damit erzielt werde, als vielleicht eine bedenkliche

Disposition der Truppen, auf ihre Eintheilung
unter jene Korps und auf die Wahl der Komman-
direnden direkte oder indirekte miteinzuwirken.

Hingegen, wenn eine bleibende Eintheilung von
Militärbezirken stattfinden soll, wird es wirklich an
der Bundesmilitärorganisation seyn, die dießfälligen
Verhältnisse zu ordnen. Die Militäraufstchtsbehörde
aber, nachdem sie diese auch sonst schon häufig
besprochene Frage schon früherhin und nun wiederholt
in Ueberlegung genommen hat, glaubt, dieselbe
verneinend beantworten zu müssen. Ein feindlicher
Ueberfall unter durchaus friedlichen Verhälmissen ist
etwas ungedenkbares; kein Staat ist auf solchen
Fall gerüstet; auch die eidgenössische Kriegsverfassung

kann darauf keine Rückficht nehmen wollen, so

wenig als auf die entgegengesetzte Voraussetzung,
daß unter wirklich gefahrvollen Umständen versäumt
worden sey, die erforderlichen Vorkehrungen gegen
feindlichen Einbruch zu treffen. Werden nun aber
die Verhältnisse mit einer fremden Macht bedenklich,
oder ist durch kriegführende Mächte die Neutralität
bedroht, fo werden sich die Sicherheitsmaßnahmen
nach den jedesmaligen besondern Umständen gestalten
müssen. Kaum wird die Anordnung der Bereitschaft
nach Militärbezirken unter diese Maßnahmen gezählt
werden können; gewährt sie indessen bei noch nnge-
wissem Anschein einer nahenden Gefahr einige
Beruhigung, so ist sie als Vorkehrung für den Augenblick

bald getroffen. Als bleibende Sicherheitsanstalt
dagegen kann sie unmöglich einen reellen Werth
haben, da niemals den Divisionskommandanten selbst,
die sich nicht in der Stellung befinden, jene Verhältnisse

zu überblicken und zu würdigen, überlassen werden

dürfte, Zeit und Umfang der Bewaffnung zu
bestimmen. Da jedoch auch die Bildung von Terri-
torialdivisionen, bei der großen Ausdehnung der
Bezirke und dem Erforderniß administrativer Fürsorgen

der Nothwendigkeit nicht enthöbe, die Truppen
derselben früher zusammenzuziehen, als der Angriff
wirklich erfolgt; da indessen, sobald eine vorläufige
Bewaffnung stattfinden, und zu dem Ende vorerst
nur ein kleineres Heer aufgestellt werden soll, die

Eintheilung der Brigaden und Divisionen in gedachter
Art durchaus unanwendbar wird, indem sie zur Folge
hätte, daß die einen Kantone alle Mannschaft allein
stellen müßten, während die andern in gar keinen
Anspruch dafür kämen; und da sie übrigens eben so

unpassend auch dann ist, wenn wirklich die gesammte
Bundesstreitmacht plötzlich unter die Waffen gerufen

wird, weil es offenbar nicht angeht, das gesammte
Kontingent eines Kantons in der nämlichen Brigade
und Division vor den Feind zu führen. Gleich zwecklos

wäre die Anstalt aber auch für die Militärad-
ministration im Friedenszustande. Wenn die letztere
anderswo, namentlich bei der Landwehre, bezirksweise

von den Regimentschefs und Kommandanten
größerer Heeresabtheilungen besorgt wird, so steht
sie hingegen bei uns durchaus den Kantonalbehörden
zu. Für die Heeresübungen nach unserm kleinen
Maßstab und in Verbindnng mit unsern Unterrichtê-
anstalten wäre die Unwandelbarkeit der Zusammensetzung

der größern taktischen Körper nur mit
Unzuträglichkeiten verbunden; die Inspektionen, an eine
Mehrzahl von Divisionsinspektoren übertragen, würden

unabwendbare Abweichungen, statt der möglichsten

Einheit, in das System bringen. Da, wie
bemerkt worden ist, die Truppen der nämlichen Ter-
ritoriälbrigade und Division in Bewaffnungsfällen
nie beisammen bleiben können, so würde weder der
Nebenzweck der Erweckung des Wetteifers, noch
derjenige einer diesen Fällen vorangehenden Begründung

gegenseitiger Zuneigung zwischen Chef und
Truppen erreicht, wohl aber könnten die Wahlen
für den eidgenössischen Stab darnnter leiden, da sie

großentheils an Rücksichten auf Oertlichkeit gebunden

wären."

Anmerkung. Vorerst ist zu bemerken, daß
in dem großen Perioden, der mit „Da jedoch auch"
anfängt, der Nachsatz fehlt. — Wir finden nun
hier den Ort, die Einwendungen die der Bericht zum
zweiten Entwurf gegen eine solche Einrichtung
überhaupt macht, zu bekämpfen. — Wenn die Aufsichtsbehörde

annimmt, daß ein feindlicher Ueberfall unter
durchaus friedlichen Verhältnissen etwas undenkbares
sey, so spricht sich die Minoritätsmeinung, betreffend
den Chef des Generalstabes, der sich 7 Cantone
angeschlossen haben, unter anderm folgendermaßen aus:

„Von fremden Heeren umgeben, die alle dem
Scheine nach friedlich gesinnt sind, darf er" (der
Oberbefehlshaber) „sich doch keinen Augenblick auf
eines derselben verlassen. Anstatt gegen einen
entschiedenen Feind in den Kampf zu treten, muß er
handeln, als hätte er zwei heimliche. Denn nicht
nur kann er ohne irgend eine vorläufige
Erklärung angegriffen werden, sondern
es ist sogar unmöglich, daß ein Angriff,
eintretenden Falls auf andere Art statt
finde. Wann kann solches geschehen?— jeden
Augenblick. Von woher? — von allen Seiten. Und
gleichwohl kann, wenn er einen einzigen Irrthum
begeht, nicht nur für immer seine Ehre, sondern die
Ehre und wohl gar die Eristenz des Vaterlandes
davon abhangen."

Wollte man nun auch zugeben, unter durchaus
friedlichen Verhältnissen sei ein feindlicher Ueberfall
ungedenkbar, so wird doch der Allersorgloseste nicht
läugnen wollen, daß es schwer ist zu bestimmen,
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wo bie friebftchett Serftältniffe aufhören unb in frt'e*
gertfcfte übergeften. Watt fattn nod) in ganj frieb*
lidjen Serftältniffen fteften, unb boeft fönnen Srup*
penjufammenjieftnngen gegen bie ©renje eineö San*
bei »on ©eite eineö anbern ftatt ffnbett, namentlich
eineö Sanbeö mit fo leben ©renjen wie bk ©eftweij.
@ö fann auf befrembete Slnfragett geantwortet
Werben, man jielje biefe Sruppen in feinem eigenen
befenffoen Sntereffe jufammen. ©ö ift in ber Sftat
nod) adeö frieblict), unb bie obern Seftörben ffnben
noeft nieftt für gut, bte befcftmerlicbe unöorbe»
rcitete Slrbeit einer Sewaffnung unb Wobilmact)*
ung »ott Sruppen burd) baö ganje Sanb eintreten ju
faffen. 3e(Jt fommt an ben Sorort ein ©ourier ber
— nicht eine Kriegöerflärung bringt, woftl aber bie
@rftärung: „ ber eifemen Wacftt ber ganj neuen Um*
ftättbe weietjenb, ffnbe man für gut biö auf wet'tereö
Sruppen auf ben ©cbroet'jerboben marfchieren ju
laffen" —unb an bemfelbe« Sage, wo biefe ©rflä*
rung erfolgt, überfehreiten frembe Sruppen unfere
©renje! — Unb läßt ftd) nun nicht mit einem ge*
wiffen Stecftt fagen, baß biö ju biefem ©retgniß,
bii auf einen Sag bureftauö frieblicfteö 33er*
neftmen jwifeften ber ©ibgenoffenfeftaft unb iftren
Stacftbam beftanb — Unb fodte eö nun nicht mög*
tieft fepn, baß biefe ©rftärung, biefe 3nPafTon noeft
rafcher erfolgte, aui ben burdjauö friebtietjen Ser*
ftäftm'ffen fterauö, atö wir eben angebeutet ftaben?

„Stein Staat ift auf einen foleften gad gerüftet."
SBie perfteften mir baö? Seber Krieg mit feinem
eigentlichen Sfuöbrucft tft am ©nbe ein außerorbent*
tiefter gad. Ser ©nerntfefte unb Sorbereitete wirb
immer ben Slnbern, ber nieftt fo Porbereitet, nicht fo
beftenb ift, mit feinem bewaffneten Sluftreten über*
rafeften. Wan fantt fagen: ade ©taaten ©uropaöfafi
außer ber ©eftmeij finb bureft iftre ganjen Kriegö= (Sin*
riehtungen auf folefte gäde gerüftet. Slber fpejied aueft
bureft eine folefte Serritortaleintfjet'lung — gerabe
unfer nächfter Staeftbar, ber beutfefte Sunbeöflaat.
©eine 11 Slrmeeforpö, bie jur £>äffte auö ben Srap*
pen »erfcftt'ebener Sunbeöftaaten jufammengefegt ffnb,
ffnb für ben beutfcften Waßftab baffetbe, wai für
unö Siöiftonen. — Sluf biefe ©intheitung ift in ber
beutfcften Sunbeöfriegö»erfaffung geftörigeö ©ewieftt
gefegt. Unb boeft ift, ba jwei biefer Sunbeöftaaten
für ffeft große £>eere fleden föttnett, bie grage bort bei
weitem nidjt fo wichtig, alö für unö. — ©odten aber
auch anbere ©taaten einer foldjen Serrttoriaf*©in*
tftetlung entbehren fönnen, weil fie bei ihren fleftenben
beeren, bei ber gtüfffgfeit unb ©ingeübtfjeit ifjreö
ganjen Wititärorgant'ömuö, bei iftren woftlbefegten
©arnifonöplagen berfelben weniger bebürften,
fo ift bem bei unö nieftt fo. gür unö wäre eben
eine folefte Serritorialeintfteifung baö Wittel, tfteilö
aui bem nngeformfen geftaftlofen QBefett, baö unferm
ganjen eibgenöffifeften Sunbeöfteere eigen ifl, ffeft
etwai herauöjttarbeiteu, tfteilö neben biefer ©liebe*
rang bei. unanfeftaubaren unb unbeweglichen ©anjen
boeft wieber. bie Separation ber einjelnen ©autonö*

©ontingettfe bureft eine befiänbige Stiftung biefer
Witteigfieber naeft unb nad) aufjubeben. Sieß ber
innere Sortfteil ber Säcfte, auch in ^riebenöjetten.
gür ben Kriegöfad im Stdgemeinen fließt

1) ber größte Sortfteil einfach auö bem porigen,
wie bai gute Stefultat auö ber guten Sorberettung.
Senn wai unö am meiften in fünftigen Kriegen ju
feftoffen machen würbe, wai wir in früftem meftr
alö einmal mit Scftaben erfaftren mußten, bem Wan*

?et an Orbnung, an ©intfteilung tft begegnet; bte
oft bare ,3 eit, bie in jebem gad, weit meftr alö

man glauben fodte, bamit perloren geftt, in baö
©ftaoö ftinein ju biöibiren unb auöjufcfteiben, •—

ifi gewonnen, ©ö weifs, wie in ber »orauöbeftimm*
ten ©cftfadjtorbnung, jeber ungefäftr feinen $lag,
eö fommt baö fröfttgenbe berutjtgenbe ©efüftl ber
Örienttrung über jeben. Stadj einer foldjen©!*
cherfteit ftin, ju einem foleften Sereitfepn, baö, wie
fefton gefagt, in Staaten, weldje fleftenbe Strmeen
haben, auf anbern SBegen erreieftt werben fann,
fommt bie Wilijmacftt eineö Sunbeöftaatenfanbeö
wefentltcft bureft biefe Serrttorialeintftetlungen. ©ie
füftren bem Oberbefeftlöftaber bie fefton fertigen
&eereötfteile jn; benn ba bie ganje Kriegömacftt
beim Wilijfpftem in Saufenben »on Körnern über
baö ganje Sanb gleichmäßig jerftreut ift, unb ba
biefe ffdj nidjt für ben Krieg in einen großen
Kfumpen fammetn fodett, fonbern in einen Körper
mit ©liebern, fo ift bie ftatbe Slrbeit erfpart, Wenn
bie einjelnen, bie ffeft fo ober fo gleicft bewegen
muffen, juerft jur Silbung biefer Stormalglieber,
bann erft naeft beö gelbfterrn befonbem Sefeftten in
biefer ober jener SBeife, bte nun fefton jur
Krtegöftanblung geftören fantt, jum ©anjen,
jur »ereinten Slrmee ficft jufammenhewegen. Slber
wären bk ©antonat* ©ontingente nieftt fefton folefte
Sfteile, alfo bie Sage ber ©antone unter einanber
fefton biefe Serritorialeintfteilung? Stein, benn biefe
politt'fdje ©intfteiluna beö Sanbeö hat mit einer
militärifcften niefttö jn tftun, biefe Sfteile waren
feine Stormalglieber bei peerei unb ffe müßten in
jebem gade erft porfter in biefe umgeformt werben,
eben fo gut, alö bai tropfenwet'ö jttfammengeron*
neue ©anje eift getrennt unb bann glieberweiö wie*
ber gebilbet werben müßte.

2) aber ift für ben befonbem Kriegöfad, für
bie 3tt»affott wirtlich nur bann bei biefer ©inriefttung
ber ftöcftfle ©rab eineö reeden ©ewinneö ba, wenn
ber SiöifTonar ber über ben angegriffenen Serrito*
rialbejirf gefegt ift, bie Sefugniß hat, »on fTcft auö
biö auf SBeitereö SBiberflanböanflatten ju treffen,
biö er »om ©ftef bei Sfrmeeftabö ober »on einem
Oberbefebtöftaber Orbreö ertjätt. Slderbingö fod ba*
fter ber Serritorial*SiöifTonar biefe Sefugniß erbat*
ten. Siö bie Slrmee oerfammelt ifl, hübet er, viel*
leieftt Slnfangö aueft nur mit einem Sfteit feiner Si*
»iffou bie Sloantgarbe — unb fo wie ber ©ftef einer
Sloantgarbe immer gewiffe Sodmacftten, im gade
eineö Rufammentreffeni mit bem geinbe.ju agiren,
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wo die friedlichen Verhältnisse aufhören und in
kriegerische übergehen. Man rann noch in ganz
friedlichen Verhältnissen stehen, und doch können Trup-
penzusammenziehungen gegen die Grenze eines Landes

von Seite eines andern statt finden, namentlich
eines Landes mit solchen Grenzen wie die Schweiz.
Es kann auf befremdete Anfragen geantwortet
werden, man ziehe diese Truppen in seinem eigenen
defensiven Interesse zusammen. Es ist in der That
noch alles friedlich, und die obern Behörden finden
noch nicht für gut, die beschwerliche unvorbereitete

Arbeit einer Bewaffnung und Mobilmachung
von Truppen durch das ganze Land eintreten zu

lassen Jetzt kommt an den Vorort ein Courier der
— nicht eine Kriegserklärung bringt, wohl aber die
Erklärung: „ der eisernen Macht der ganz neuen
Umstände weichend, finde man für gut bis auf weiteres
Truppen auf den Schweizerboden marschieren zu
lassen" —und an demselben Tage, wo diese Erklärung

erfolgt, überschreiten fremde Truppen unsere
Grenze! — Und läßt stch nun nicht mit einem
gewissen Recht sagen, daß bis zu diesem Ereigniß,
bis auf einen Tag durchaus friedliches
Vernehmen zwischen der Eidgenossenschaft und ihren
Nachbarn bestand? — Und sollte es nun nicht möglich

seyn, daß diese Erklärung, diese Invasion noch
rascher erfolgte, aus den durchaus friedlichen
Verhältnissen heraus, als wir eben angedeutet haben?

„Kein Staat ist auf einen solchen Fall gerüstet."
Wie verstehen wir das? Jeder Krieg mit seinem
eigentlichen Ausbruch ist am Ende ein außerordentlicher

Fall. Der Energische und Vorbereitete wird
immer den Andern, der nicht so vorbereitet, nicht so
behend ist, mit seinem bewaffneten Auftreten
überraschen. Man kann sagen: alle Staaten Europas fast
außer der Schweiz sind durch ihre ganzen Kriegs-
Einrichtungen auf solche Fälle gerüstet. Aber speziell auch
durch eine solche Territorialeintheilung?— gerade
unser nächster Nachbar, der deutsche Bundesstaat.
Seine 11 Armeekorps, die zur Hälfte aus den Trup,
pen verschiedener Bundesstaaten zusammengesetzt sind,
sind für den deutschen Maßstab dasselbe, was für
uns Divisionen. — Auf diese Eintheilung ist in der
deutschen Bundeskriegsverfassung gehöriges Gewicht
gelegt. Und doch ist, da zwei dieser Bundesstaaten
für sich große Heere stellen können, die Frage dort bei
weitem nicht fo wichtig, als für uns. — Sollten aber
auch andere Staaten einer solchen Territorial-Eintheilung

entbehren können, weil fie bei ihren stehenden
Heeren, bei der Flüssigkeit und Eingeübiheit ihres
ganzen Militärorganismus, bei ihren wohlbesetzteu
Garnisonsplätzen derselben weniger bedürften,
so ist dem bei uns nicht so. Für uns wäre eben
eine solche Territonäleintheilung das Mittel, theils
aus dem ungeformten gestaltlosen Wesen, das unserm
ganzen eidgenössischen Bundesheere eigen ist, sich
etwas herauszuarbeiten, theils neben dieser Gliederung

des. unanschaubaren und unbeweglichen Ganzen
doch wieder die Separation der eiilzelnen Cautons-

Contingente durch eine beständige Bildung dieser
Mittelglieder nach und nach aufzuheben. Dieß der
innere Vortheil der Sache, auch in Friedenszeiten.
Für den Kriegsfall im Allgemeinen fließt

1) der größte Vortheil einfach aus dem vorigen,
wie das gute Resultat aus der guten Vorbereitung.
Denn was uns am meisten in künftigen Kriegen zu
schaffen machen würde, was wir in frühern mehr
als einmal mit Schaden erfahren mußten, dem Mangel

an Ordnung, an Eintheilung ist begegnet; die
kostbare Zeit, die in jedem Fall, weit mehr als
man glauben sollte, damit verloren geht, in das
Chaos hinein zu dividiren und auszuscheiden, —
ist gewonnen. Es weiß, wie in der vorausbestimm-
ten Schlachtordnung, jeder ungefähr seinen Platz,
es kommt das kräftigende beruhigende Gefühl der
Orieiitirung über jeden. Nach einer solchen
Sicherheit hin, zu einem solchen Bereitseyn, das, wie
schon gesagt, in Staaten, welche stehende Armeen
haben, auf andern Wegen erreicht werden kann,
kommt die Milizmacht eines Bundesstaatenlandes
wesentlich durch diese Territorialeintheilungen. Sie
führen dem Oberbefehlshaber die schon fertigen
Heerestheile zu; denn da die ganze Kriegsmacht
beim Milizsystem in Tausenden von Körnern über
das ganze Land gleichmäßig zerstreut ist, und da
diese sich nicht für den Krieg in einen großen
Klumpen sammeln sollen, sondern in einen Körper
mit Gliedern, so ist die halbe Arbeit erspart/ wenn
die einzelnen, die fich so oder so gleich bewegen
müssen, zuerst zur Bildung dieser Normalglieder,
dann erst nach des Feldherrn besondern Befehlen in
dieser oder jener Weise, die nun schon zur
Kriegshandlung gehören kann, zum Ganzen,
zur vereinten Armee fich zusammenbewegen. Aber
wären die Cantonal-Contingente nicht schon solche
Theile, also die Lage der Cantone unter einander
schon diese Territorialeintheilung? Nein, denn diese
politische Eintheilung des Landes hat mit einer
militärischen nichts zu thun, diese Theile wären
keine Normalglieder des Heeres und sie müßten in
jedem Falle erst vorher in diese umgeformt werden,
eben so gut, als das tropfenweis zusammengeron-
neue Ganze erst getrennt und dann gliederweis wieder

gebildet werden müßte.
2) aber ist für den besondern Kriegsfall, für

die Invasion wirklich nur dann bei dieser Einrichtung
der höchste Grad eines reellen Gewinnes da, wenn
der Divisionär der über den angegriffenen Territo-
rialbezirk gesetzt ist, die Befugniß hat, von sich ans
bis auf Weiteres Widerstandsanstalten zu treffen,
bis er vom Chef des Armeestabs oder von einem
Oberbefehlshaber Ordres erhält. Allerdings soll daher

der Territorial-Divisionär diese Befugniß erhalten.

Bis die Armee versammelt ist, bildet er,
vielleicht Anfangs auch nur mit einem Theil seiner
Division die Avantgarde — und so wie der Chef einer
Avantgarde immer gewisse Vollmachten, im Fälle
eines Zusammentreffens mit dem Feinde, zu agiren.
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ftat, fo auch biefer SibifTonär, bentt er ift im ganj
gleichen gade. — Unb wie boeft fönnte fid) ein
folefteö Sluftreten einer georbneten, Wenn aud) flei*
nen Wacht, (feineö bloö jufammengeftürjten paufeni
»on Sataiflonen) gleich an ber ©tenje gleicft beim
erften Serfudj beö geinbeö, wie hoch ait SBertft
fönnte ffeft biefe ©tnrictjtung, ein Kinb ber Serritorial*
©intfteilung, für baö ganje Satertanb anfcbla*
gen? ©ö fönnte ein Krieg im Keime erftitft, ber
Scftmeij baö ©djidfat erfpart werben, iftre ©riftenj
an einen großen Kampf auf iftrem Soben ju waqen.

Segt fommt im obigen Serte nod) ein £>aupt*
punft, an ben faft adeö übrige gehängt tft: bk
fategorifche Setjauptung, baß fein bemaffneteö Sluf*
treten eineö Sbet'Iö ber ganjen Wannfdjaftöftärfe ber
Sunbeöarntee ftatt ffnben fönne, oftne eine, biefem
Sracfttfteil ftomogene »orauögegangene Sfteit*Sluf*
ftedung unb Serfehmefjung ber einjelnen ©antonat*
©ontingente. Siefer Setjauptung läßt ffeft woftl ganj
einfach ber Snft^1 beö §.12 beö jweiten ©ntwurfö
felber entgegen fleden, welcfter oftne adeö Sebenfen
bie Wöglicftfeit beö ©egentfteifö mit ben SBorten
annimmt:

„SBenn bie Sewoffnung nieftt »on bem Umfang
ifi, ober fonft bie Umftänbe nicht geftatten, baß bie
erforberlicfte Sruppenjaftl ober ber Sebarf an Wa*
teriedem »erbältnißmäßig auf ade ©antone abgetfteitt
werben fönnte, fo ift ben für fiärfern Seitrag ttt Sin*
fprudj genommenen ©antonen bei ben Stbtöfungen ober
im nächften Sewaffnungöfade fooiel möglieft Stecft*

nung bafür ju tragen."
SBenn nun aber bie ganje Sunbeöarntee unter

Nbett SBaffen fteftt unb in Kampf tritt, fo ift bei ber
großen Wöglicftfeit, baß in furjer Reit ade Stbtftei»
tungen tfteilö auf einem, tfteilö auf »erfeftiebenen
Sunften engagirt werben unb alfo leiben fönnen,
wieber nieftt benfbar, „warum eö offenbar nicht an*
gebe, baö gefammte Kontingent eineö Kantonö in
ber nämlichen Srigabe ober Si»iffon »or ben geinb
ju führen." SBäre überhaupt eine fo(cbe Sinfieftt
einer ©leidj»ertfteilung »on Stotft unb Sob, bureft
bie man faft an bie ftücfweife »on Slepfetn ober
Stüffen erinnert werben fönnte, groß, ernft patrio*
ttfeft? Sacftten unfere Sitten fo? — 3a toit mödj*
ten, — »erfteftt fTcft mit ber greibeit nach Umflän*
ben ju mobt'ftctren — baß ber gelbfterr fiefj an bie
£aupteintfteilungen ju ftalten babe, fowiebieß j. S.
auch int beutfcften Sunbeöfriegögefege bem Oberfelb*
fterrn beö Sunbeö jur Pflicht gemacht wirb.

Son abminiftrati»em Rwed im grieben foden
junäcftft bie Serritoria(bi»iffonen nieftt fepn. Sen
©antonen liegt ftier für iftre ©ontingente bai Stäcftfte
ob. Slber ein immer waefteö Sluge ber ©entralbe*
ftörbe — ber Siöiffonär wäre in ber Stäfte, unb er
beaufsichtigte baö Sftun unb Soffen ber ©antone be*

ftanbig unb eben fo offen, fo baß feine Slnwefenfteit
bei allem SBicbtigem immer nur, wie ein Stuffag in
biefen Slättern fürjlicft bemerft ftat, bte ©antonal*
trappen nnb ©antone augenfcfteinlicft baran erinnerte,

„baß, waö bie ©antone in militärifdjer Sejieftuug
tftun, adein in Sejug auf bie ©tbgenoffenfeftaft ge*
feftieftt."

©rößere £>eerübungen würben bt'oiftonöweife,
etbgenöffffcbe burch ben äufammeitjug einer gewiffen
Sruppenjahl auö aden Si»iftonen ftatt ftnben, »on
bem wir nidjt abfehen fönnen, wie biefe Serritorial*
©intheilung iftm ftinberlicft ober befcftmerlicft wäre. —
Sie 3nfpeftionett bureft ade SBaffen wünfeftten wir
ben 4 Serritoriaf*Si»iffonö*Sftefö mit bem Oberft*
quartiermeifter in ber SBeife jngetfteitt, baß je einer
bie Sejirfe »on jwei anbern unb ber Oberftquar*
ttermeifter bie jmei übrigen »ifitiren. ©öden aber,
wie bie beiben ©ntwürfe wollen, eigene SBaffen*
infpeftoren befonberö aufgeftedt werben, fo fönnen
jebenfadö biefe 3nfaeftionett alö adgemein eibgenöf*
fTfcbe Slnftalten »orgettommen werben, ob nun Ser*
ritorialbioiffonen eriftiren ober nicht. — ©nblt'ch
wäre man für bie SBaftt ber Serritorial*Si»ifionäre
nieftt an bte Sofalitöt gebunben, ba eö ffeft »on fei*
her »erftünbe, baß biefe ©teden permanent wären.
3m gälte eineö plöglieften Slngriffeö feineö Sejirfö
übernäftme ber SiPt'fTonär baö ©ommanbo berjenigen
Slnjaftl ipalbbrigaben bie er bem geinb entgegenju*
führen für gut fänbe, bii entweber auf feine Wei*
bung ober fefton oftne biefe, »om ftöftern Ort eibge*
nöfftfefte ©eneral* Offijiere jn feiner Unterftügung
beorbert werben. SBoftnten aber einer ober einige im
Sejirf, wai immer ber gad fepn wirb, fo fodte
ber Siöiffonär baö Stecht ftaben, bii weitereö »er*
fügt wirb, ffe naeft iftrem Stang in Sienft ju be*

rufen.
SBir tfteiten ttun bem Sublifum baö Srojeft

einer militärifcften Serritoriat*©intfteilung ber ©eftweij
mit.

©fntljeüung bet ©cfctoetjerifdjen (Stbgenoffen*
fdjaft tn IV £errttorial*S9W«tfabtptftonen unb
VII $(rmeebtotftonen.

I. Serritorial * Wtf ttarbtöifion ©ott*
ftarb.

Siefe umfaßt bie ©antone Uri, ©cftwpj, Rua,,
©laruö, Sefftn u«b ©raubünben.

©ie enthält
2 ©ompagnien ©ebirgöarttderie mit 2 ©ebtrgöbat*

terien
11 „ ©eftarffeftügen (Str. 1 biö 11) 1.

u. 2. Sataidon
12 Sataiffone 3nfanterie (Str. 1 bii 12) in 3 Sri*

gaben »on 4 Sataidonen
unb befteftt auö einer StrmeebioifTon (Str. I) »on 3
Srigaben (bte I. II. ffl.)

II. Serritorial*Wilitärbtöifion Sobma«.
Siefe umfaßt bie ©antone ©t. ©aden, Sippen*

jed, Sfturgau, ©eftaffftaufen unb Rüxia).
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hat, so auch dieser Divisionär, denn er ist im ganz
gleichen Falle. — Und wie hoch könnte sich ein
solches Auftreten einer geordneten, wenn auch kleinen

Macht, (keines blos zusammengestürzten Haufens
von Bataillonen) gleich an der G>enze gleich beim
ersten Versuch des Feindes, wie hoch an Werth
könnte sich diese Einrichtung, ein Kind der Territorial-
Eintheilung, für das ganze Vaterland anschlagen?

Es könnte ein Krieg im Keime erstickt, der
Schweiz das Schicksal erspart werden, ihre Eristenz
an einen großen Kampf auf ihrem Boden zu wagen.

Jetzt kommt im obigen Terte noch ein Hauptpunkt,

an den fast alles übrige gehängt ist: die
kategorische Behauptung, daß kein bewaffnetes
Auftreten eines Theils der ganzen Mannschaftsstärke der
Bundesarmee statt finden könne, ohne eine, diesem
Bruchtheil homogene vorausgegangene Theil-Aufstellung

nnd Verschmelzung der einzelnen Cantonal-
Contingente. Dieser Behauptung läßt sich wohl ganz
einfach der Inhalt des §.12 des zweiten Entwurfs
selber entgegen stellen, welcher ohne alles Bedenken
die Möglichkeit des Gegentheils mit den Worten
annimmt:

„Wenn die Bewaffnung nicht von dem Umfang
ist, oder sonst die Umstände nicht gestatten, daß die
erforderliche Trnppenzahl oder der Bedarf an
Materiellem verhältnißmäßig auf alle Cantone abgetheilt
werden könnte, so ist den für stärkern Beitrag in
Anspruch genommenen Cantonen bei den Ablösungen oder
im nächsten Bewaffnungsfalle soviel möglich Rechnung

dafür zu tragen."
Wenn nun aber die ganze Bundesarme? unter

>,den Waffen steht und in Kampf tritt, so ist bei der
großen Möglichkeit, daß in kurzer Zeit alle Abtheilungen

theils auf einem, theils auf verschiedenen
Punkten engagirt werden und also leiden können,
wieder nicht denkbar, „warum es offenbar nicht
angehe, das gesammte Kontingent eines Kantons in
der nämlichen Brigade oder Division vor den Feind
zu führen." Wäre überhaupt eine solche Ansicht
einer Gleichvertheilnng von Noth und Tod, durch
die man fast an die stückweise von Aepfeln oder
Rüssen erinnert werden könnte, groß, ernst patriotisch?

Dachten unsere Alten so? — Ja wir möchten,

— versteht sich mit der Freiheit nach Umständen

zn modificiren — daß der Feldherr sich an die
Haupteintheilungen zu halten habe, sowie dieß z. B.
auch im deutschen Bnndeskriegsgesetze dem Oberfeldherrn

deö Bundes zur Pflicht gemacht wird.
Bon administrativem Zweck im Frieden sollen

zunächst die Territorialdivisionen nicht seyn. Den
Cantonen liegt hier für ihre Contingente das Nächste
ob. Aber ein immer waches Auge der Centralbe-
hörde — der Divisionär wäre in der Nähe, und er
beaufsichtigte das Thun und Lassen der Cantone
beständig und eben so offen, so daß seine Anwesenheit
bei allem Wichtigern immer nur, wie ein Aufsatz in
diesen Blättern kürzlich bemerkt hat, die Cantonaltruppen

«nd Cantone augenscheinlich daran erinnerte,

„daß, was die Cantone in militärischer Beziehung
thun, allein in Bezug auf die Eidgenossenschaft
geschieht. "

Größere Heerubungen würden divisionsweise,
eidgenössische durch den Zusammenzng einer gewissen
Truppenzahl aus allen Divisionen statt finden, von
dem wir nicht absehen können, wie diese Territorial-
Eintheilnng ihm hinderlich oder beschwerlich wäre. —
Die Inspektionen durch alle Waffen wünschten wir
den 4 Territorial-Divisions-Chefs mit dem
Oberstquartiermeister in der Weise zugetheilt, daß je einer
die Bezirke von zwei andern und der Oberstquartiermeister

die zwei übrigen visitiren. Sollen aber,
wie die beiden Entwürfe wollen, eigene Waffen-
Inspektoren besonders aufgestellt werden, so können
jedenfalls diese Inspektionen als allgemein eidgenössische

Anstalten vorgenommen werden, ob nun
Territorialdivisionen existiren oder nicht. — Endlich
wäre man für die Wahl der Territorial-Divisionäre
nicht an die Lokalität gebunden, da es sich von selber

verstünde, daß diese Stellen permanent wären.
Im Falle eines plötzlichen Angriffes seines Bezirks
übernähme der Divisionär das Commando derjenigen
Anzahl Halbbri'gaden die er dem Feind entgegenzuführen

für gut fände, bis entweder auf seine Meldung

oder schon ohne diese, vom höhern Ort
eidgenössische General-Offiziere zu seiner Unterstützung
beordert werden. Wohnten aber einer oder einige im
Bezirk, was immer der Fall seyn wird, so sollte
der Divifionär das Recht haben, bis weiteres
verfügt wird, sie nach ihrem Rang in Dienst zu
berufen.

Wir theilen nun dem Publikum das Projekt
einer militärischen Territorial-Eintheilung der Schweiz
mit.

Eintheilung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

in IV Territorial-Militärdivisionen und
VII Armeedivisionen.

I. Territorial - Militärdivision Gott¬
hard.

Diese umfaßt die Cantone Uri, Schwyz, Zug,
Glarus, Tessin und Graubünden.

Sie enthält
2 Compagnien Gebirgsartillerie mit 2 Gebirgsbat¬

terien
11 „ Scharfschützen (Nr. 1 bis 11) 1.

u. 2. Bataillon
12 Bataillone Infanterie (Nr. 1 bis 12) in 3 Bri¬

gaden vyn 4 Bataillonen
und besteht aus einer Armeedlvision (Nr. l) von 3
Brigaden (die I. II. III.)

II. Terrirorial-Militärdivision Bodman.
Diese umfaßt die Cantone St. Gallen, Appenzell,

Thurgau, Schaffhausen und Zürich.
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1 n

11 it
2V2 it
8 n

12 it

20 Sataidone

Sie entftätt
1 ©ompagnie bontonnierö (Str. 1)

«pionnt'erö (Str. 1)
Slrtiderie
©uibeö
©a»aderie (Str. 1 bii 8) I. Stegiment
©charffcbügen (Str. 12 biö 23) 3. u.
4. Sataidon
3nfanterie (9tr. 13 bii 32) in 5 Sri*
gaben »on 4 Sataidone«.

gefbgefcftüg.
1 reitenbe
6 faftrenbe > Satterien
1 ©ebirgö

unb wirb in 2 SlrmeebioifTonen (bie II. u. III.) unb
5 Srigabe« (bie IV. V. VI. VII. VIII.) eingetfteilt.

III. Serritorial* Wtlitärbt»ifiou %ura.
Siefe umfaßt bie ©antone Slargau, ©olotfturn,

Safel, Sujern, Unterwalben unb »on Sern ben V.
VI. VII. unb vni. Wititärfreiö.

Sie enthält
©ompagnie Sontonnterö (Str. 2)

bionnierö (Str. 2. 3. 4.)
©uibeö
Slrtiderie
©apaderie (Str. 9 bii 16) II. Stegi*
ment
©charffcbügen (Str. 24 biö 35) 5. u.
6. Sataidon

24 Sataidone Snfanterie (Str. 33 bii 56) in 6 Sri*
gaben Pon 4 Sataidonen.

getbgefcftüg.
2 reitenbe J

10 faftrenbe l
2 SlrmeebtPiffo'nen (b. IV. u. V.) unb
(b. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.) einge*

1
3
3

16
8

12

//
ii
ii
it

> Satterien

unb wirb in
6 Srigaben
tbeitt.

IV. Serritorial*WifitärbtPifion Seman.
Siefe umfaßt ben I. II. III u. IV. Wilitärfret'ö

bei ©antonö Sem unb bie ©antone greiburg, Steuen*
bürg, SBaabt, ©enf unb SBadiö.

©ie enthält
2 ©ompagnien Sionttt'erö (Str. 5 u. 6)

16
2V2 „
8 „

Slrtiderie
©uibeö
©aoaderie (Str. 17 bii 24) III. Ste*
giment
©eftarffeftügen (9<r.36 bii 48) 7. u.
8. Sataidon
3nfanterie (Str. 57 bii 80) in 6 Sri*
gaben »on 4 Sataidonen.

13

24 Sataidone

unb wirb in

gefbgefcftüg.
1 reitenbe
8 faftrenbe 1 Satterien
1 ©ebirgö)

2 3Irmeebi»tffonen (b. VI. u. VII.)
unb 6 Srigaben (b. XV. biö XX.) eingetfteift.

Ser ©anton Sern fledt:
3ur III. Serritoriafbtöiffon Rux IV. Serritoriafbfotfiott
2 ©ompagnien Sionnierö
y2 „ ©uibeö V2 ©ompagnie ©uibeö
3 „ ©apaderie 2 „ ©a»aderie
6 it Slrtiderie 3 „ Slrtiderie
3 „ ©eftarf* 3 „ ®cftarfv

fcbügen fcbügen
8 Sataidone Snfanterie. 8 Sataidone Infanterie.

- Sie Strtideriecompagnien numertren fid) naeft
ben Kalibern.

1. bii 4. 12 $f. ©anonen Satterie
1. „ 4. reitenbe 6 $f. „ „
1. „ 13. faftrenbe 6 $f. „ „
1. „ 5. „ 12 SJf. £aubig „
1. u. 2. „ 24 3Jf. „ „
1. bii 4. ©ebirgö „
1. „ 8. 9Joffttonö „
1. „ 5. 5|ßarfcompagnie.

Ser I. SerrttorialbtPiffott wirb eine ftalbe ©om*
pagnie Sontonnterö »on Rürid) unb 1 ©ompagnie
bionnierö pon Sern jugetfteift. S" Serücfftcftttgung
ber Serritoriafetntbeilung ffnb bie 2 ftalben ©utbeö*
compagniett pon ©enf unb ©cftaPaufen nun ben

©antonen Seffin unb ©raubünben jujutfteilen.
Ser IV. Serritorialbt»t'fion wirb V2 ©ompagnie

bontonnierö »on Slargau jugetfteift.
Sie II. Serrttorialbioiffon fantt burdj 2 faftrenbe

Satterien ber III. Serritorialbiöifion »erftärft merben.
Saö gelbgefchüg wirb tfteilö bett SlrmeebiPt*

ffonen in Srigaben »on mehreren Satterien jugetheitt,
tfteilö aber in Steferöebrtgaben »ereinigt. Sie Snfante*
riebrigaben fönnen, wenn eö bie ,3eit geftattet, naeft Um»

fiänben aui Sataidonen »erfeftiebener ©antone ber näm*
tieften Serritorialbiöifion gufammengefegt werben.

Sewoffnung ber Wannfcftaft.
(§§. 136 —139.)

„Son ben mancherlei Serbefferungöborfcftlägen
ftinftcfttlicft ber Sewoffnung ift für ben neubureftge*
feftenen ©ntwurf fein ©ebraueft gemacht worben.
Sa burch Slbünberung in folcben Singen leieftt

©eftwierigfeiten fter»orgerufen werben, ju, benen ber

beabfiefttigte ©ewinn in feinem Serftältniffe fieftt,
fo hat bie WilitärauffTcfttöbeftörbe, anftatt auf weitere

Steuerungen einjngeften, »iefmeftr, weil »on
meftrem Seiten ©inwenbungen erfolgt finb, auch

biejenigen faden laffen, welcfte ber ©ntmurf bin*
fidjtlidj ber Sewaffnung einiger Wannfcftaft in ben

Sägerfompagnien mit ©tugem unb ber Sertaufcftung
beö Offiji'eröbegenö mit bem furjen ©äbel enthielt;
©ogar ftat ffe, ba jufolge ber »on ben betreffenben
Stegierungen eingereichten Sorbebalte feine StuöjTcbt

»orhanben ift, in benjenigen Kantonen, in welchen
ade Wannfcbaft bai Seitengewehr trägt, biefem für
bie 3nfanterie fo jweeffofen Sraudje mit ©rfolg be*

gegnen ju fönnen, bie bießfädige Sewidigungöbe*
fugniß ber ©antone anöbrücfficft anerfennen ju foden
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Sie enthält

1 Compagnie Pontonniers (Nr. 1)
1 „ Pionniers (Nr. 1)

11 " Artillerie
2^2 „ Guides
8 „ Cavallerie (Nr. 1 bis 8) l. Regiment

12 „ Scharfschützen (Nr. 12 bis 23) 3. u.
4. Bataillon

20 Bataillone Infanterie (Nr. 13 bis 32) in 5 Bri¬
gaden von 4 Bataillonen.

Feldgeschütz.
1 reitende i
6 fahrende > Batterien
1 Gebirgs

nnd wird in 2 Armeedivisionen (die II. u. III.) und
5 Brigaden (die IV. V. VI. VII. VIII.) eingetheilt.

III. Territorial-Militärdivifiou Jura.
Diese umfaßt die Cantone Aargau, Solothum,

Basel, Luzern, Unterwalden und von Bern den V.
VI. VII. und Vlll. Militärkreis.

Sie enthält
1 Compagnie Pontonniers (Nr. 2)
3 „ Pionniers (Nr. 2. 3. 4.)
3 „ Guides

16 „ Artillerie
8 „ Cavallerie (Nr. 9 bis 16) II. Regi¬

ment
12 „ Scharfschützen (Nr. 24 bis 35) 5. u.

6. Bataillon
24 Bataillone Infanterie (Nr. 33 bis 56) in 6 Bri¬

gaden von 4 Bataillonen.
Feldgeschütz.

und wird in 2 Armeedivisionen (d. IV. u. V.) und
6 Brigaden (d. IX. X. XI. XII. Xlll. XIV.)
eingetheilt.

IV. Territorial-Militärdivision Leman.
Diese umfaßt den l. II. Ill u. IV. Militärkreis

des Cantons Bern und die Cantone Freiburg, Neuenburg,

Waadt, Genf und Wallis.
Sie enthält

2 Compagnien Pionniers (Nr. 5 u. 6)
16 „ Artillerie
2'/z „ Guides
8 „ Cavallerie (Nr. 17 bis 24) III. Re¬

giment
13 „ Scharfschützen (Nr. 36 bis 48) 7. u.

8. Bataillon
24 Bataillone Infanterie (Nr. 57 bis 80) in 6 Bri¬

gaden von 4 Bataillonen.
Feldgeschütz.

1 reitende l
8 fahrende Batterien
1 Gebirgs)

und wird in 2 Armeedivlsionen (d. VI. u'. VII.)
und 6 Brigaden (d. XV. bis XX.) eingetheilt.

Der Canton Bern stellt:
Zur III. Territoriäldivision Zur IV. Territorialdivision
2 Compagnien Pionniers
'/2 „ Guides Compagnie Guides
3 „ Cavallerie 2 „ Cavallerie
6 ', Artillerie 3 „ Artillerie
3 „ Scharf- 3 „ Scharf.

schützen schütze»
8 Bataillone Infanterie. 8 Bataillone Infanterie.

Die Artilleriecompagnien numeriren sich nach
den Kalibern.

1. bis 4. 12 Pf. Canonen Batterie
1. „ 4. reitende 6 Pf. „ „
1. „ 13. fahrende 6 Pf. „ „I. „ 5. „ 12 Pf. Haubitz
1. u. 2. „ 24 Pf. „ „
1. bis 4. Gebirgs „
1. „ 8. Positions „
1. „ 5. Parkcompagnie.

Der l. Territoriäldivision wird eine halbe
Compagnie Pontonniers von Zürich und 1 Compagnie
Pionniers von Bern zugetheilt. In Berücksichtigung
der Territorialeintheilung sind die 2 halben Guides-
compagnien von Genf und Schaffhausen nun den
Cantonen Tessin und Graubünden zuzutheilen.

Der IV. Territoriäldivision wird ^ Compagnie
Pontonniers von Aargau zugetheilt.

Die II. Territoriäldivision kann durch 2 fahrende
Batterien der III. Territoriäldivision verstärkt werden.

Das Feldgeschütz wird theils den Armeedivi-
sionen in Brigaden von mehreren Batterien zugetheilt,
theils aber in Reservebrigaden vereinigt. Die Jnfante-
riebrigaden können, wenn es die Zeit gestattet, nach

Umständen aus Bataillonen verschiedener Cantone der
nämlichen Territoriäldivision zusammengesetzt werden.

Bewaffnung der Mannschaft.
(§§. 136 —139.)

„Von den mancherlei Verbesserungsvorschlägen
hinsichtlich der Bewaffnung ist für den neudurchge-
sehenen Entwurf kein Gebrauch gemacht worden.
Da durch Abänderung in solchen Dingen leicht
Schwierigkeiten hervorgerufen werden, zu, denen der

beabsichtigte Gewinn in keinem Verhältnisse steht,
so hat die Mililäraufsichtsbehörde, anstatt auf weitere

Neuerungen einzugehen, vielmehr, weil von
mehrern Seiten Einwendungen erfolgt sind, auch

diejenigen fallen lassen, welche der Entwurf
hinsichtlich der Bewaffnung einiger Mannschaft in den

Jägerkompagnien mit Stutzern und der Vertauschung
des Ofsiziersdegens mit dem kurzen Säbel enthielt.
Sogar hat sie, da zufolge der von den betreffenden
Regierungen eingereichten Vorbehalte keine Aussicht
vorhanden ist, in denjenigen Kantonen, in welchen
alle Mannschaft das Seitengewehr trägt, diesem für
die Infanterie so zwecklosen Brauche mit Erfolg
begegnen zu können, die dießfällige Bewilligungsbe-
fugni'ß der Cantone ausdrücklich anerkennen zu sollen
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geglaubt. Uebrigenö wirb mit ber unbeftimmten Se*
nennung beö „ furjen ©äbelö" fünftigen Orbonnan*
jen nicht »orgegriffen, auf ben gad, wo namentlich
für bie 3ager ein entfcht'eben jwecfmäßigereö ©eiten*
gewehr et'itjnfüftren möglieft eracfjtet würbe.

Son ber ^orberung bagegen baß ber reitenbe
Säger nicht mit ©äbef unb Stflole allein, fonbern
auch wit bem ©arabiner bewaffnet werbe, fann ffe
nicht abftehen, inbem ffe im Sluge ftaben muß, baß
unfere Steiterei »orneftmlicft für ben Sorpoftenbienft
beftimmt ift. gür baö ©injetttgefeebt jmifeften Stet*
tern, Pott bette« ber eine ben ©arabiner trägt, ber
anbere nieftt, beffnbet ffeft ber legtere ju 'feftr im
Stacfttfteil; an ben ©äbel fantt er fTcft nieftt immer
ftalten, unb in ber güftrung beffelben werben unfere
©aöaderiften eben aitcft feine Ueberfegenfteit erlangen.
Sie S^iftole taugt fetten ju meftr, alö um. Sürm ju
maeften; folgtidj muß ber ©arabiner wirflieft alö
|)auptftücf ber Sewaffnuttg angefeften werben. 3e*
boeft wirb jugegeben, baß wenn — wai aber eben
faum gebenfbar ift — aueft in unfern ©a»aderie*
fompagnien ©cftügenjüge erriefttet werben fönnten,
baö Stngemeffenfle fepn würbe, nur ffe bamit ju be*

waffnen, ba aderbingö bei ber Wangetftaftigfeit ber
Sreffnr nieftt ade SJferbe iftren Steifem bie Slnwen*
bung beffelben geflattert werben.

Sen ©uiben fchwarjeö Seberjeug anftatt beö
gelben ju geben, wie gewünfeht worben ifl, würbe
feinett Sortfteil gewähren, weil jeneö weniger bauet*
ftaft unb befonberö feftwerer ju unterhalten ift. Ser
gleiche SBunfcft in Sejieftung auf ben Srainfolbaten
wirb fefton barum nieftt ©ingang ftnben fönnen, weit
bureftauö unpaffenb wäre, ttt ben Strtideriefompag*
nien ben einen Sfteil ber Wannfcftaft wei^ei, ben
anbem fchwarjeö Seberjeug tragen ju laffen."

Stnmerfung. Ser §. 136 beö neuen ©ntwurfö
feftreibt für bie Snfanterie bie glinte mit Sajonet,
für ben Unteroffijier unb 3a9er ben furjen ©äbel
»or. Sie franjöfifcfte Drbonnanjffinte, bie bereitö
in ber ganjen ©ibgenoffenfeftaft eingefüftrt ift, ent»
fprt'cbt woftl in jeber £>inficftt ¦ alö eine porjüglicfte
SBaffe. 3m Wilitärregfemente »on 1817 ift für bte
Sägerfompagm'en folgenbe glinte Porgefeftriebett: bie
calibermäßige glinte, 2 ,3od furjer; Sauf mit einem
3uge, bai Sajonett um 2 Roü länger alö baö ber
Snfanterie; ber ©eftaft mit ©cftaftrtnge; ber Kot*
ben feftiefer unb ftarfer, meftr jum ©eftießen atö jum
©rerjieren. Siefe glinte, bie piefe Sortfteite ge*
wäftrt, würbe bennoeft, fo »iel unö befannt, in fei*
nem ©antone wirf lieft eingefüftrt, unb ba wo ffe
»erfueftt würbe, balb wieber aufgegeben unb mit ber
gembftnlicften Orbonttanjfiinte »ertaufeftt, tfteilö- weil
iftre ©onftruftion met'ft fehlerhaft war, tfteilö aber
aueft auö bem triftigen ©runbe, weil eine gteiefte
Sewoffnung ber Sataidone fowoftl wegen bem
©rfag beöSlbgangö, alö ber einfaeften ©ontrodirung
jWecfmaßiger tft.

Ser Sorfeftlag einer beffem Sewoffnung ber

Offtjierö, befonberö ber Snfanterie, »erbient ge*
Wiß einige SerüeffTcfttigung. @ö ift unb bleibt jwar
bie £auprpflicbt jebeö Offtjierö im ©efecbte bie
Orbnung feiner Untergebenen mit Stufte unb Kalt*
blütt'gfeit ju ftanbftaben, ifttten ju rafften, ben Ra*
graben Wutft einjnffößen, ffe jn tröften, aber eö
rönnen Woinente eintreten, wo er ficft an iftre ©pige
fleden unb fie mutftig gegen ben geinb füftren muß,
wo fein Seifpiel entfefteibett fann. Ser 3äger* ober
Sorpoftenofffjter fann ju perfönlicfter ©elbftpertftei*
bigung genötbigt werben, wo eine tücfttige SBaffe
iftn ber Slrmee erftaften fann. Ob nun ein Segen I

ober ein ©eftwerbt, eine Siftole ober ein ©arabiner
bie jwecfmäßigfte SBaffe für bie Offijiere fep, baö
ifl noch nicht entfeftieben.

Sluch über bie grage, ob ber ©aöaderift mit
©äbel unb ©arabiner, ober mit ©äbel unb Siftoten,
ober mit aden brei SBaffen jugleicft bewaffnet
werben fode, fterrfeften »erfeftiebene StnfTcfjtett,
bie ade mit triftigen ©rünben unb »iefen Sei*
fpielen auö ben legten Stebotutionöfriegen »er*
tfteibigt werben fönnen. ©ine Wilijcaoaderie aber,
bte »orjüglicft jum Sotpoftenbienfte beftimmt ift unb
alfo jur leichten ©apaderie gehört, follte nieftt ju
feftr mit SBaffen übertaben werben, bamit fie nt'cftt
an Sewegungöfüftigfeit »erliere. Rüx guten güftrung
beö ©araoinerö bebarf eö eineö woftlbertttenen unb ge*
febteften Steiterö; bafter ftalten wir für baö Rwed*
mäßigfte, wenn in jeber ©aoaderiecompagnie nur ein
,3ug, anö ben beften Steitern gebilbet, mit ©arabt*
nera jum Slänfferbtenfte, bie übrigen 3 Rüa.e mit
33iftole unb ©äbel bewaffnet würben, ©o wären
bennoeft ade 3 SBaffen bei einer ©ompagnie Per*
einigt.

Slrtitleriefourgon.
(§. 153.)

„ SB a a b t bemerft ganj riefttig, baß bie nämlicften
©rünbe, in gofge welcfter bie 3nfanteriebataidone
mit befonbem gouvgonö für bie Sataidonöauörü*
ftungögegenftänbe »erfeften werben foden, aueft auf
bie Slrtideriecompagnien Slnwenbung ftnben. Sa jeber
gebeefte SBagen alö gourgon bienen fann, fo ift bie
baberige Sermeftrung beö Waterieden für bie betref*
fenben ©antone »on feinem Sefang. ©in jweifpän*
niger folefter SBagen ftat bann aueft Staunt genug,
um jugleicft baö ©ompagntegepäcf aufjuneftmen, fo
baß babei fein Weftrerforbemiß an Sranöportmitteln
über baöjenige ftinauö, welcfteö ber §. 69 ben faft*
renben Satterien bereitö jugeftanben ftätte, eintritt.

Snfantertecaiffonö.
(§. 157.)

• Sie ©ingaben »on Sfppettjeft 3lußer*3tfto*
ben unb ©enf fabeln bte Seftimmung, welcfte mit
ffeft bringt, baß in 3"^"^ m* flonje ©aiffonö an*
gefeftafft werben foden. ©ie beruftt inbeffen auf feftr
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geglaubt. Uebrigens wird mit der unbestimmten
Benennung des „kurzen Säbels" künftigen Ordonnanzen

nicht vorgegriffen, auf den Fall, wo namentlich
für die Jäger ein entschieden zweckmäßigeres Seitengewehr

einzuführen möglich erachtet würde.
Bon der Forderung dagegen daß der reitende

Jäger nicht mit Säbel und Pistole allein, sondern
auch mit dem Carabine? bewaffnet werde, kann sie
nicht abstehen, indem sie im Auge haben muß, daß
unsere Reiterei vornehmlich für den Vorpostendienst
bestimmt ist. Für das Einzelngefecht zwischen
Reitern, von denen der eine den Carabiner trägt, der
andere nicht, befindet sich der letztere zu sehr im
Nachtheil; an den Säbel kann er sich nicht immer
halten, und in der Führung desselben werden unsere
Cavalleristen eben auch keine Ueberlegenheit erlangen.
Die Pistole taugt selten zu mehr, als um. Lärm zu
machen ; folglich muß der Carabine? wirklich als
Hauptstück der Bewaffnung angesehen werden.
Jedoch wird zugegeben, daß wenn — was aber eben
kaum gedenkbar ist — auch in unsern Cavallerie-
kompagnien Schützenzüge errichtet werden könnten,
das Angemessenste seyn würde, nur sie damit zu
bewaffnen, da allerdings bei der Mangelhaftigkeit der
Dressur nicht alle Pferde ihren Reitern die Anwendung

desselben gestatten werden.
Den Guiden schwarzes Lederzeug anstatt des

gelben zu geben, wie gewünscht worden ist, würde
reinen Vortheil gewähren, weil jenes weniger dauerhaft

nnd besonders schwerer zu unterhalten ist. Der
gleiche Wunsch in Beziehung auf den Trainsoldaten
wird schon darum nicht Eingang finden können, weil
durchaus unpassend wäre, in den Artilleriekompag-
nien den einen Theil der Mannschaft weißes, den
andern schwarzes Lederzeug tragen zu lassen."

Anmerkung. Der §. 136 des neuen Entwurfs
schreibt für die Infanterie die Flinte mit Bajonet,
für den Unteroffizier und Jäger den kurzen Säbel
vor. Die französische Ordonnanzflinte, die bereits
in der ganzen Eidgenossenschaft eingeführt ist,
entspricht wohl in jeder Hinsicht als eine vorzügliche
Waffe. Im Militärreglemente von 1817 ist für die
Jägerkompagni'en folgende Flinte vorgeschrieben: die
calibermäßige Flinte, 2 Zoll kürzer; Lauf mit einem
Zuge, das Bajonett um 2 Zoll länger als das der
Infanterie; der Schaft mit Schaftringe z der Kolben

schiefer und stärker, mehr zum Schießen als zum
Exerzieren. Diese Flinte, die viele Vortheile
gewährt, wurde dennoch, so viel uns bekannt, in
keinem Cantone wirklich eingeführt, und da wo sie
versucht wurde, bald wieder aufgegeben und mit der
gewöhnlichen Ordonnanzflinte vertauscht, theils- weil
ihre Construktion meist fehlerhaft war, theils aber
auch aus dem triftigen Grunde, weil eine gleiche
Bewaffnung der Bataillone sowohl wegen dem
Ersatz des Abgangs, als der einfachen Controllirung
zweckmäßiger ist.

Der Vorschlag einer bessern Bewaffnung der

Offiziers, besonders der Infanterie, verdient
gewiß einige Berücksichtigung. Es ist und bleibt zwar
die Hauptpflicht jedes Offiziers im Gefechte die
Ordnung seiner Untergebenen mit Ruhe und
Kaltblütigkeit zu handhaben, ihnen zu rathen, den
Zagenden Mnth einzuflößen, sie zu trösten, aber es
rönnen Momente eintreten, wo er sich an ihre Spitze
stellen und fie muthig gegen den Feind führen muß,
wo sein Beispiel entscheiden kann. Der Jäger- oder
Vorpostenoffizier kann zu persönlicher Selbstverthei-
digung genöthigt werden, wo eine tüchtige Waffe
ihn der Armee erhalten kann. Ob nun ein Degen
oder ein Schwerdt, eine Pistole oder ein Carabine?
die zweckmäßigste Waffe für die Offiziere sey, das
ist noch nicht entschieden.

Auch über die Frage, ob der Cavallerist mit
Säbel und Carabiner, oder mit Säbel nnd Pistolen,
oder mit allen drei Waffen zugleich bewaffnet
werden solle, herrschen verschiedene Ansichten,
die alle mit triftigen Gründen und vielen
Beispielen aus den letzten Revolutionskriegen
vertheidigt werden können. Eine Milizcavallerie aber,
die vorzüglich zum Vorpostendienste bestimmt ist und
also zur leichten Cavallerie gehört, sollte nicht zu
sehr mit Waffen überladen werden, damit sie nicht
an Bewegungsfähigkeit verliere. Zur guten Führung
des Karabiners bedarf es eines wohlberittenen und
geschickten Reiters z daher halten wir für das
Zweckmäßigste, wenn in jeder Cavalleriecompagnie nur ein
Zug, aus den besten Reitern gebildet, mit Carabi-
nern zum Plänklerdienste, die übrigen 3 Züge mit
Pistole und Säbel bewaffnet würden. So wären
dennoch alle 3 Waffen bei einer Compagnie
vereinigt.

Artilleriefourgon.
(§. 153.)

„Waadt bemerkt ganz richtig, daß die nämlichen
Gründe, in Folge welcher die Jnfanteriebataillone
mit besondern Fourgons für die Bataillonsausrü-
stungsgegenstände versehen werden sollen, auch auf
die Artilleriecompagnien Anwendung finden. Da jeder
gedeckte Wagen als Fourgon dienen kann, so ist die
daherige Vermehrung des Materiellen für die
betreffenden Cantone von keinem Belang. Ein zweispän-
niger solcher Wagen hat dann auch Raum genug,
um zugleich das Compagniegepäck aufzunehmen, so

daß dabei kein Mehrerforderniß an Transportmitteln
über dasjenige hinaus, welches der §. 69 den
fahrenden Batterien bereits zugestanden hatte, eintritt.

Jnfanteriecaissons.
(S. 157.)

> Die Eingaben von Appenzell Außer-Rho-
den und Genf tadeln die Bestimmung, welche mit
sich bringt, daß in Zukunft nur ganze Caissons
angeschafft werden sollen. Sie beruht indessen auf sehr
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entfcfteibenben ©rünbett, ba ber ganje ©aiffon bei
weitem nidjt boppett fo »iel foftet afö ber ftalbe, ber
legtere bagegen »erbältnißmäßig »iel fcftwerer ifl,
unb, wai befonberö in Setrachtung fommt, bei je*
bem Rufaüe, ber eineö ber Sferbe unbrauchbar maeftt,
gar nicht meftr »on ber ©teile gebraeftt werben fann,
folglich ben ihm beigemeffetten Sorjug in Stücfficftt
auf teiefttere gortfeftaffung feineöwegö »erbient, woftl
aber baju beiträgt, ben Srain bei ber Slrmee ju
»ermeftren.

Sertttene Unteroffijiere ber Slrtilterie.
(§. 158, Safet XXII.)

Slargau ftnbet große ©cftwtertgfeiten bamit
»erbunben, wentt'nad) Sofel XXII bie Unterofft'jiere
ber Slrtiderie beritten fepn foden. Saö Sebürfniß
fann inbeffen nid)t umgangen werben, weil biefel*
ben fünftigftin ebettfowoftl bie ju iftrer Siece geftö*
renbrSrainabtfteilung alö bie Sebienungömannfcftaft
befeftligen foden unb ficft nieftt erwarten läßt, baß
ffe, oftne felbft beritten ju fepn, ber SBartung
ber iftnen jugetfteilten Sferbe unb bem Srainbienft
überftaupt bie notftwenbige Slufmerffamfeit wibmen
werben. Stucft ift nt'cftt ju Perfennen, baß wenn ber
Siececftef fchon bei bloßen ©chulmanöoem auf bem

©rerjierpfage Wüfte ftat, bie Stece Pon feinem ©ige
auf ber Sroge auö ju leiten, biefeö iftm auf bem
©cftlacfttfelb ebenfomenig möglich Wäre alö unberit*
ten für jmetfmäßfgere Stufftedung feineö ©efcftügeö
gum ©efeeftte oftne ,3eitPerlufi ju forgen. Slderbingö
fann- baö Serittenmacften ber Unterofffjiere nur bann
bem Rwed .entfpreeftett, wenn biefe iftre Sferbe ju
füftren wiffen: bk Seforgniß, baß biefeö nieftt ber

gad fepn werbe, faßt aber weg, fobalb jeber ©e*
freite, wie ei im Serfolge gefefteften fod, für ben
Srainbienft geftörig gebilbet wirb unb alfo aud) xei*
ten lernt. Uebrigcnö erftalten bie Satterien bureft
bie iftnen jugetfteilten Steitpferbe ber Unteroffijiere
unb Srompeter ebenfo»iefe Sorratftöpferbe für Stotft*
fäde.

Safchenmuntttott.
(§. 161.)

Sie Sermeftrung ber Safcbenmunttiott »on 30
auf 40 Satronen für ben Snfantertflen u. f. w. ift
auf ben gad bereeftnet, wo bie Slrmee »or bem

geinbe fieftt, unb überfeftreitet aföbann baö Waß beö
wirftieft ©rforberltcften nieftt. Sltö Siegel tft ffe aueft
babureft geboten, baß nur unter biefer Sebtngung
bie ©rfparniß »ott einem ftalben ©aiffon per Satail*
ton eintreten fann. Slderbingö aber wäre feftr unan*
gemeffen, ffe in aden gäden in Slnwenbung jubrin»
gen, unb barum fteftält ber §. aueft auöbratflich bie
tebeömafige fpejiede Serfügung ber Seftörbe pot.—
3Sit biefen ©rläuterungen wirb oftne Zweifel bie
»orweftmlich »on ©t. ©alten bagegen geäußerte
Sebenfltcfafett geftoben fepn.

§el»etjfct)t Wilitairs3titfct)rift.

Kfeibung ber Sunbeötruppen.
(§§. 166—170)

Son ben »ieten Seffberien in Setreff ber Klei*
bung, »on benett einige berücfftchtigt ffnb, anbere
unb namentlicft bie eingreifenbern, über welcfte bie
getfteilten Weinungen nie gu »ereinigen fepn werben,
auf ffeft beruften bleiben, ift befonberö fterauöjufteben,
ber SIntrag »on ©eftaffftaufen auf Slbfcftaffung
beö eibgenoffffcfjen gelbjetcfjenö beö rotften Slrmban*
beö mit bem weißen Kreuj, in golge ber ©infütV
rung einer gemetnfebafttichen Uniform. Sltö Unter*
feheibnngöjetchen, wo Sruppen in et'bgenöffifcftem
Sienft unb anbere im ©antonalbienfte jufammen*
treffen, würbe baöfelbe jwar immer noeft einige Se*
bentung behatten; inbeffen faffen ffeft anbere Werf*
male ju biefem Seftufe ffnben, unb eö fommt jeben*
fadö nieftt fowobl ber eibgenöffffeftert KriegöPerfaffungP
alö bem Sienfireglemente ju, fotehe befonbere gälle
inö Singe ju faffen. Saß aber biefeö gelbjeicften in
ber Slrmee wt'rflich abgelegt werbe, naebbem eö in
adgemeiner £)inffcftt entbehrlich geworben, bafür wirb
ftauptfäcftlicft bie Setracfttung fprecften, baß baffelbe
oftne eine wefetttlicfte Seftimmung jn erfüflen, für
Sruppen, welcfte »or bem geinbe fteften, jumat für
ben unerfaftraett Wilijfolbatett, ber ben Segriff eineö
ficftem unb unerläßlichen ©rfennungöjeichenö baran
fnüpft, in fo ferne bureftauö jweefwibrig ift, ba eö
bem geinbe ben Serfuch fo nafte legt, unfere Sor*
poften bamit ju hintergehen, unb ftinwieber »eran*
laffen fönnte, bafj eibgenöffffche Wititürö, beren
Slrmbanb ber ^aput »erbeeft, für geinbe angefeften
würben.

Ungeachtet ber mehrfachen Steffamationen jit
©unften ber adgemeinen ©infüftrung ber eibgenöffi*
feften Kofarbe unb gegen baö Offtjieröbiftiriftionö*
jeieften ber ©paufette, fanb bte Wifitäraufffcbtöbe*
ftörbe ficft bennoeft, — ©rünbe gegen ©rünbe geftal*
ten, unb in confequenter Seobacfttung beö feftön an*
geführten ©ranbfageö ber möglicftfien Sermeibung
»on Slbänberungen in ben ©egenftänben ber Stnfcftaf*
fung,—nieftt bewogen, »on bem einmal Sorgefcftla*
genen wieber abjugeften.

Sen SIntrag »on Slppenjetl 3tußer*3tfto*
ben, bem jufolge auch ber Sruppenofffjier mit einem
teieftten £aberfacf Perfeften fepn fod, ju berücfffcftti*
gen, wirb ftier auöbrücflicft bem fünftigen Sluörüftungö*
reglement oorbeftalten."

Sinmerf ungen. ©ö tage woftf ber Seibeftat*
tung bei eibgenöffffeften Slrmbanbeö etrt gewiffeö ftt*
ftorifcfteö ©efüftf ju ©runbe, bem man gerne Stech*

nung getragen feften möcftte. Wan ftat ffeft an biefeö
Reichen »on alter Reit fter fo gewöftnt, ba^ bie
Waffe leieftt meinen fönnte, ffe »erlöre etwaö ©eftwei*
gertjefteö, wenn ffe bieß äußerliche Reichen »erlöre.
Snbeß ifl eö ganj waftr, baß eö nur fo lange mit
»erftünbigem ©runb befteften fann, ali ntcftt anber*
wettig unb in »odfiänbigem Waße ©tnfteit ber eib*
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entscheidenden Gründen, da der ganze Caisson bei
weitem nicht doppelt so viel kostet als der halbe, der
letztere dagegen verhältnißmäßig viel schwerer ist,
und, was besonders in Betrachtung kommt, bei
jedem Zufalle, der eines der Pferde unbrauchbar macht,
gar nicht mehr von der Stelle gebracht werden kann,
folglich den ihm beigemessenen Vorzug in Rücksicht
auf leichtere Fortschaffung keineswegs verdient, wohl
aber dazu beiträgt, den Train bei der Armee zu
vermehren.

Berittene Unteroffiziere der Artillerie.
(§. 158, Tafel XXIl.)

Aargau findet große Schwierigkeiten damit
verbunden, wenn'nach Tafel XXII die Unteroffiziere
der Artillerie beritten seyn sollen. Das Bedürfniß
kann indessen nicht umgangen werden, weil dieselben

künftighin ebensowohl die zu ihrer Piece gehö-
rendr»Trainabtheilung als die Bedienungsmannschaft
befehligen sollen und sich nicht erwarten läßt, daß
sie, ohne selbst beritten zu seyn, der Wartung
der ihnen zugetheilten Pferde und dem Traindienst
überhaupt die nothwendige Aufmerksamkeit widmen
werden. Auch ist nicht zu verkennen, daß wenn der
Piecechef schon bei bloßen Schnlmanövern auf dem
Exerzierplätze Mühe hat, die Piece von seinem Sitze
auf der Protze aus zu leiten, dieses ihm ans dem
Schlachtfeld ebensowenig möglich wäre als unberitten

für zweckmäßigere Aufstellung seines Geschützes

zum Gefechte ohne Zeitverlust zu sorgen. Allerdings
kann-das Berittenmachen der Unteroffiziere nur dann
dem Zweck entsprechen, wenn diese ihre Pferde z»
führen wissen: die Besorgniß, daß dieses nicht der

Fall seyn werde, fällt aber weg, sobald jeder
Gefreite, wie es im Verfolge geschehen soll, für den
Traindienst gehörig gebildet wird und also auch rei,
ten lernt. Uebrigens erhalten die Batterien durch
die ihnen zugetheilten Reitpferde der Unteroffiziere
und Trompeter ebensoviele Vorrgthspferde für Rothfälle.

Taschenmunition.
(8. 161.)

Die Vermehrung der Taschenmunition von 36
auf 46 Patronen für den Infanteristen u. s. w. ist
auf den Fall berechnet, wo die Armee vor dem
Feinde steht, und überschreitet alsdann das Maß des
wirklich Erforderlichen nicht. Als Regel ist sie auch
dadurch geboten, daß nur unter dieser Bedingung
die Ersparniß von einem halben Caisson per Bataillon

eintreten kann. Allerdings aber wäre sehr
unangemessen, sie in allen Fällen in Anwendung zu brin-
gen, und darum hehält der §. auch ausdrücklich die
ledesmalige spezielle Verfügung der Behörde vor.—
Mit diesen Erläuterungen wird ohne Zweifel die
vowehmlich von St. Gallen dagegen geäußerte
Bedenklichkeit gehoben seyn.

Helvetische Militair-gntschrift.

Kleidung der Bund estruppeir.
(§§. 166—170)

Von den vielen Desiderien in Betreff der
Kleidung, »on denen einige berücksichtigt sind, andere
und namentlich die eingreifendern, über welche die
getheilten Meinungen nie zu vereinigen seyn werden,
auf sich beruhen bleiben, ist besonders herauszuheben,
der Antrag von Sch äff Hausen auf Abschaffung
des eidgenossischen Feldzeichens des rothen Armbandes

mit dem weißen Kreuz, in Folge der Einführung

einer gemeinschaftlichen Uniform. Als
Unterscheidungszeichen, wo Truppen in eidgenössischem
Dienst und andere im Cantonaldienste zusammentreffen,

würde dasselbe zwar immer noch einige
Bedeutung behalten; indessen lassen sich andere Merkmale

zu diesem Behufe finden, und es kommt jedenfalls

nicht sowohl der eidgenössischen Kriegsverfassung^
als dem Dienstreglemente zu, solche besondere Fälle
ins Ange zu fassen. Daß aber dieses Feldzeichen in
der Armee wirklich abgelegt werde, nachdem es in
allgemeiner Hinsicht entbehrlich geworden, dafür wird
hauptsächlich die Betrachtung sprechen, daß dasselbe
ohne eine wesentliche Bestimmung zu erfüllen, für
Truppen, welche vor dem Feinde stehen, zumal für
den unerfahrnen Milizsoldaten, der den Begriff eines
sichern und unerläßlichen Erkennungszeichens daran
knüpft, in so ferne durchaus zweckwidrig ist, da es
dem Feinde den Versuch so nahe legt, unsere
Vorposten damit zu hintergehen, und hinwieder veranlassen

könnte, daß eidgenössische Militärs, deren
Armband der Kaput verdeckt, für Feinde angesehen
würden.

Ungeachtet der mehrfachen Reklamationen zu
Gunsten der allgemeinen Einführung der eidgenössischen

Kokarde und gegen das Osftziersdiftinktions-
zeichen der Epaulette, fand die Militäraufsichtsbehörde

sich dennoch, — Gründe gegen Gründe gehalten,

und in conséquente? Beobachtung des schön
angeführten Grundsatzes der möglichsten Vermeidung
von Abänderungen in den Gegenständen der
Anschaffung,—nicht bewogen, von dem einmal Vorgeschlagenen

wieder abzugehen.
Den Antrag von Appenzell Außer-Rho-

den, dem zufolge auch der Truppenoffizier mit einem
leichten Habersack versehen seyn soll, zu berücksichtigen,

wird hier ausdrücklich dem künftigen Ausrüstungsreglement

vorbehalten."

Anmerkungen. Es läge wohl der Beibehaltung

des eidgenössischen Armbandes ein gewisses
historisches Gefühl zu Grunde, dem man gerne Rechnung

getragen sehen möchte. Man hat sich an dieses
Zeichen »on alter Zeit her so gewöhnt, daß die
Masse leicht meinen könnte, sie verlöre etwas
Schweizerisches, wenn sie dieß äußerliche Zeichen verlöre.
Indeß ist es ganz wahr, daß es nur so lange mit
verständigem Grund bestehen kann, als nicht anderweitig

und in vollständigem Maße Einheit der eid-
10
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genöfftfcften Uniform ftergeftedt ift. Slußerbem muffen
gewiffe ©mpffnbungen »or practifdjen Stücffid)ten
weiche«, unb eine folcbe liegt offenbar in ber bem
geinbe nahegelegte«, iftm fo leieftt gemachten Sau*
fcfjung, pon ber oben ber Sert fpridjt.—Sie Kriege*
gefcbtchte lehrt, baß bureft nachgemachte feinbliefte
Uniformen manefter glücfltcfte ©oup auögefüftrt würbe,
unb bieß wäre gewiß noeft ftäuffger gefefteften, wenn
man baö Wittel ber 3ffuffon immer fo leieftt hei ber
panb ftätte, alö einen rotften ©tretfeit mit einem
weißen glecf barauf um ben Sfrm. ©eften wir auf
ben Urfprung biefeö unb äftntieber Reichen jurücf,
fo erinnern wir unö, boß er in eine Reit ftef, wo
fte bie einjige Unterfcheibung an ber Kleibung beö
Kriegerö waren.

Sie©chwet'j muß ffeft im friegerifcbenSerftäft*
niffe bureftauö nur alö ein ©taat anfeften; für jebe
feparate ©cftaltung, bie fie ffeft etwa erringen wodte,
tft ffe ju ftein. Saö tft bei benaeftbarten Sunbeö*
floaten etwaö Stnbereö. Sie ©ocarbe bei Solbaten
ift Reichen beö Staatö im Krieg, nidjt im grieben.
SBir bebauern barum, bafj ftierin bie Slufftefttöbeftörbe
meftrfacfte ©antonalfttmmen nieftt berücffTcfttigen ju
fönnen glaubte, wäftrenb ffe boeft fonft bei anbern
gragen ffeft gegen Weinungen unb SBiberfprücfte
nacftgt'ebig gejeigt hat. — Sie ©ocarbe tft wohl auch
nur ein ^eteften; aueft ift eö eine »ernünftige Klug*
fteit, über Heinere .Singe wegjufeften, um größere
gu erftalten. Slber eö ift aueft gewiß, baß ber Wenfeft
an 3eicften ftängt unb bie Sebeutung adeö ©pmbo*
lifcften ift inö Sehen tief eingret'fenb. Saö ftöftere,
richtige 3eicften, wenn matt eö gettenb maeften fann,
wirb aueft feinen ©inffnß auf bie ©emütfter nieftt
»erfeftien. Slm legten eibgenöffifeften Sager ift baö
©emieftt, bai bie ©ocarbe afö Reichen für unfere
Wilijen ftat, »iedeicftt auf fange ftin auögefprocften
worbett. ©ö geftört jum notftwenbigen ©efüftl ber
©iefterfteit bei ©anjen, boß gewiffe Stüdftalte afö
ntcftt gültig bureft baö ffefttbare Reid)en immer
unb überad auögefprocften werben, gädt atfo bie
eibgenöffifefte Slrmbinbe weg, fo muß bie eibgenbf*
fifefte ©ocarbe an iftre ©tede treten.

Sunbeöjeugftäufer, Wagajine unb SBerf*
ftatten.

(§§. 171—174.)

„Ser SBunfcft ber Wilitärbeftörbe »on ©foruö,
baß bie Slnfdjaffung ber ^anbfeuerwaffen auö bem
eibgenöffifeften Sepot oblt'gatorifcb gemaeftt werben
möcftte, bürfte, alö ben Stecftten ber ©antone ju nafte
tretenb, bei ben ©tänben fcftwerlicft ©tngang ftnben;
aueft würbe bie Sluöfüftrung ein adju großeö (Saxii*
tat für bie Unterftaltung eineö jureieftenben Sorra*
tfteö erforbem.

SBenn naeft bem Slntrage »on Safel*Stabt»
tfteit bie Scftlußnaftme für'Slnlegung »on ©etreibe*
magajinen ber Sagfagung felbft »orbebalten fepn
fod, fo tft offenbar feftr ju beforgen, baß bei oftne*

ftin bureft ben Krieg gefteigerten graefttpretfen bie
Serfügung ju fpät fomme, woftf gor bie Stacftbar*
ftaaten ju Sperranftalten »erantaffe.

Sem Sebürfniffe »on ©eweftrfabrifen, auf
wetefteö Sern aufmerffam maeftt, fann jebenfadö
nur bureft Sriöatuntemeftmnngen ©enüge gefefteften.
gür ^uffefterungen, um baju aufjumuntern, ifi eö
nun woftl ju fpät, ba berSebarf an neuen ©eweft*
ren nieftt adein für baö einfaefte ©ontingent podftän*
big, fonbern aud) für baö hoppelte fdjon größten*
tfteilö, in aden ©antonen Porftanben ift."

Slnmerfungen. Sen SBunfcft Pon ©faruö
möcftten wir baftin mobiffeiren, baß bie Slnfdjaffung
ber |>anbfeuerwaffen überhaupt auö fcftweijerifcften
,3eugftäufew, bie aueft alö Sunbeöbepotö anjufeften
finb, gemaeftt werben fodte. Sowoftt aui militärifcften,
alö aud) auö politifeften ©rünben ift bie ©rriefttung
fehweijerifefter ©eweftrfabrifen ein notftwenbigeö Se*
bürfttiß unb eö ift wahrhaft unerflärbar, ba% bii
jegt ju ©rreieftung biefeö Rwedei pcm ©eite ber
Sunbeö* unb ©antonalbeftörben niefttö getftan würbe.

Oberft Koch äußert ficft in einer Slttmerfung ju
feiner projeetirten Kriegöoerfaffung beö ©an'tonö
Sern über biefen wichtigen ©egenftanb affo :

„(Sin 3eber, bem bie Unabftangigfeit beö Sa«
„tertanbeö in militärifefter Sejieftung am £>erjen
„lag, »ermißte eine gabrife »on ©efjießgeweftren
„in ber ©eftweij-, burefj beren Wangel wir für bie*
„feö erfte Sebürfniß einer SJationalbewaffhung gänj*
„lieh »on bem Stnötanb abftängig blieben, aitö'mel*
„djem oft gar feine SBaffett gejogen werben fonntett,
„fobalb bie ©taaten felbft im Krteg begriffen waren,
„bie unö fonft bergleidjen »erfauften, aber in ber
„Stegel nur baö »on iftnen fetbft Sluögefcftoffene
„jnfommen tießett. Ser ©ifenftammer ju Sedefon*
„taine bei S^runtrut lieferte unter ber faiferlt'eften
„Stegierung granfreid) baö befte (Sihn in feine
„SBaffenfabrifen, eine Dualität, bie felbft ©eftweben
„nieftt beffer ftat.

„Sltö baö »ormalige Siöthum Safel mit ber
„©eftweij Bereinigt worben, entfcftloffen ffeft bieSeffger
„biefer Stnflalt, folche ©inriefttungett ju gritnben, baß
„fie biefeö »ortrefffiche ©ifen in Sedefontaine felbft ju
„©efjießgeweftren »on jeber Strt »erarbeiten fönnen.
„3ft*e ©eweftrfabrife ift nun mit großem Slufwanbe
„fo weit gebieften, baß ffe einer jeben tntänbifcften
„Seftedung entfpreefte« fönnen. Sa aueft iftre Slrbeit
„untabelftäft tft unb bie Sreife bidig, fo barf man
„woftl ftoffen, bafj bie ©ibgenoffenfeftaft eine fo wich*
„tige Stnflalt in bem Saterlanbe nidjt burdj Wan*
„gel an Unterftügung unb bureft ben Sorjug beö
„eben fo tbeuern, weniger guten Sfuölänbtfeften »or
„bem ©infteimifeften wiebemm eingeften laffen Werbe."

Sem Sebürfniffe folefter ©eweftrfabrifen fantt
jeboeft einjig bureft -priöatunterneftmungen nieftt ©e*
nüge gefefteften, wenn biefe nieftt auf fräftt'ge uvb
bauembe Unterftügung berSanbeöbeftörben feft honen
fönnen.
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genössischen Uniform hergestellt ist. Außerdem müssen
gewisse Empfindungen vor praktischen Rücksichten
weichen, und eine solche liegt offenbar in der dem
Feinde nahegelegten, ihm so leicht gemachten
Täuschung, von der oben der Tert spricht.—Die
Kriegsgeschichte lehrt, daß durch nachgemachte feindliche
Uniformen mancher glückliche Coup ausgeführt wurde,
und dieß wäre gewiß noch häufiger geschehen, wenn
man das Mittel der Illusion immer so leicht bei der
Hand hätte, als einen rothen Streifen mit einem
weißen Fleck darauf um den Arm. Gehen wir auf
den Ursprung dieses und ähnlicher Zeichen zurück,
so erinnern wir uns, daß er in eine Zeit fiel, wo
sie die einzige Unterscheidung an der Kleidung des
Kriegers waren.

Die Schweiz muß fich im kriegerischen Verhältnisse

durchaus nur als ein Staat ansehen; für jede
separate Gestaltung, die sie sich etwa erringen wollte,
ist sie zn klein. Das ist bei benachbarten Bundesstaaten

etwas Anderes. Die Cocarde des Soldaten
ist Zeichen des Staats im Krieg, nicht im Frieden.
Wir bedauern darum, daß hierin die Aufsichtsbehörde
mehrfache Cantonalstimmen nicht berücksichtigen zu
können glaubte, während sie doch sonst bei andern
Fragen sich gegen Meinungen und Widersprüche
nachgiebig gezeigt bat. — Die Cocarde ist wohl auch
nur ein Zeichen; auch ist es eine vernünftige Klugheit,

über kleinere.Dinge wegzusehen, um größere
zu erhalten. Aber es ist auch gewiß, daß der Mensch
an Zeichen hängt und die Bedeutung alles Symbolischen

ist ins Leben tief eingreifend. Das höhere,
richtige Zeichen, wenn man es geltend machen kann,
wird auch seinen Einfluß auf die Gemüther nicht
verfehlen. Am letzten eidgenössischen Lager ist das
Gewicht, das die Cocarde als Zeichen für unsere
Milizen hat, vielleicht auf lange hin ausgesprochen
worden. Es gehört zum nothwendigen Gefühl der
Sicherheit des Ganzen, daß gewisse Rückhalte als
nicht gültig durch das sichtbare Zeichen immer
und überall ausgesprochen werden. Fällt also die
eidgenössische Armbinde weg, so muß die eidgenössische

Cocarde an ihre Stelle treten.

Bundeszeughäuser, Magazine und Werk¬
statten.

W. 171 —174.)

„Der Wunsch der Militärbehörde von Glarus,
daß die Anschaffung der Handfeuerwaffen aus dem
eidgenössischen Depot obligatorisch gemacht werden
möchte, dürfte, als den Rechten der Cantone zu nahe
tretend, bei den Ständen schwerlich Eingang finden z

auch würde die Ausführung ein allzu großes Capital

für die Unterhaltung eines zureichenden Vorrathes

erfordern.
Wenn nach dem Antrage von Basel-Stadt»

theil die Schlußnahme für Anlegung von
Getreidemagazinen der Tagsatzung selbst vorbehalten seyn
soll, so ist offenbar sehr zu besorgen, daß bei ohne¬

hin durch den Krieg gesteigerten Fruchtpressen die
Verfügung zu spät komme, wohl gar die Nachbarstaaten

zu Sperranstalten veranlasse.
Dem Bedürfnisse von Gewehrfabriken, auf

welches Bern aufmerksam macht, kann jedenfalls
nur durch Privatunternehmungen Genüge geschehen.
Für Zusicherungen, um dazu aufzumuntern, ist es
nun wohl zu spät, da der Bedarf an neuen Gewehren

nicht allein für das einfache Contingent vollständig,

sondern auch für das doppelte schon größtentheils,

in allen Cantonen vorhanden ist."

Anmerkungen. Den Wunsch von Glarus
möchten wir dahin modificiren, daß die Anschaffung
der Handfeuerwaffen überhaupt aus schweizerischen
Zeughäusern, die auch als Bundesdepots anzusehen
sind, gemacht werden sollte. Sowohl aus militärischen,
als auch aus politischen Gründen ist die Errichtung
schweizerischer Gewehrfabriken ein nothwendiges
Bedürfniß und es ist wahrhaft unerklärbar, daß bis
jetzt zu Erreichung dieses Zweckes von Seite der
Bundes- und Cautonalbehörden nichts gethan wurde.

Oberst Koch äußert sich in einer Anmerkung zu
seiner projectirten Kriegsverfassung des Cantons
Bern über diesen wichtigen Gegenstand also:

„Ein Zeder, dem die Unabhängigkeit des
Vaterlandes in militärischer Beziehung am Herzen
„lag, vermißte eine Fabrik« von Schießgewehren
„in der Schweiz-, durch deren Mangel wir für die-
„ses erste Bedürfniß einer Nationalbewaffnung gänzlich

von dem Ausland abhängig blieben, aus wel-
„chem oft gar keine Waffen gezogen werden konnten,
„sobald die Staaten selbst im Krieg begriffen waren,
„die uns sonst dergleichen verkauften, aber in der
„Regel nur das von ihnen selbst Ausgeschossene
„zukommen ließen. Der Eisenhammer zu Bellefon-
„taine bei Pruntrut lieferte unter der kaiserlichen
„Regierung Frankreich das beste Eisen in seine
„Waffenfabriken, eine Qualität, die selbst Schweden
„nicht besser hat.

„Als das vormalige Bisthum Basel mit der
„Schweiz vereinigt worden, entschlossen sich die Besitzer
„dieser Anstalt, solche Einrichtungen zu gründen, daß
„sie dieses vortreffliche Eisen in Bellefontaine selbst zu
„Schießgewehren von jeder Art verarbeiten können.
„Ihre Gewehrfabrike ist nun mit großem Aufwände
„so weit gediehen, daß sie einer Jeden inländischen
„Bestellung entsprechen können. Da auch ihre Arbeit
„untadelhaft ist und die Preise billig, so darf man
„wohl hoffen, daß die Eidgenossenschaft eine so wichtige

Anstalt in dem Vaterlande nicht durch Man-
„gel an Unterstützung und durch den Vorzug des
„eben so theuern, weniger guten Ausländischen vor
„dem Einheimischen wiederum eingehen lassen werde."

Dem Bedürfnisse solcher Gewehrfabriken kann
jedoch einzig durch Privatunternehmungen nicht
Genüge geschehen, wenn diese nicht auf kräftige und
dauernde Unterstützung der Landesbehörden fest bauen
können.
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Ser ©ewebrfabrife »on Seflefotttaüte fefteint
biefe Unterftügung gefehlt ju ftaben.

©ö liegt im 3ntereffe bei Sunbeö, folefte ©e*
weftrfabrifen felbft ju grunbett, benn nur fo ift eine
©arantie ba, baß bei broftenber ©efaftr baö Sater*
lanb bie nötftigen £ütfömittel in feinen Strfenalen
ffnbeit fann.

SBenn aueft beinahe baö ganje hoppelte ©ontin*
gent nun mit neuen ©emetjreri »erfeften ift, fo reieftt
bennpeft biefer Sorratft bei weitem nieftt ftin, um
jebem Sebürfniffe ju begegnen. Ser Serluft an Wa*
teriedem ifl bei einem tftätigen gelbjuge feftr bebeu*
tenb unb man ftat Seifpiele, bk beinahe anö Un*
glaubliche granjen, j. S. ber 7jäftrige Krieg auf ber
pprenäifcften ibalbinfel. befeftäftigte ade SBaffenfa*
brtfett ©ngtanbö fo febr, ba% fte nidjt genug SBaf*
fen liefern fönnten. SSic große Stacfttfteile aber ent*
fteften fönnen, wenn ein Sanb feine ober nur ge*
ringe SBaffenöorrätfte ftat, jeigt ber legte polntfcfte
Kampf.

Ser größte Sfteil unferer Sanbweftre ift fcftlecftt
bewaffnet, unb fönnte baber baöjenige nieftt leiften,
wai man in einem Solföfriege notftwenbig Pon iftr
»erlangen fodte.

3ujteftung ber Sing eft ör igen anberer ©an*
tone jum Unterrichte.

(§.' 175.)

„Ser jweite ©ag beö §. 173 beö legtjäftrigen
©ntwurfeö tft auf ©eftaffftaufenö Semerfung ge*
ftrieften, inbem bie bamit auögefprocbene Serbtnbticft*
feit, ben Slngeftörigen eineö anbern ©antonö ba ju
ben SBaffenübungen jujujicften, wo er ficft jur Reit
aufftält, in ber Sefcftränfung auf Slngefeffene ffeft
»on felbft »erfteftt, unb ftingegen in ber Stuöbeftnung
auf SBeftrpflicfttige, welcfte am Slufentftaftöorte feinen
feften SBoftnffg haben, nieftt immer ju erfüden ifl,
j. S. gegen SBeftrpfficftttge nieftt, welcfte in bet 6a*
»aderie bienen, — gegen Sfrtideriften in ©antone«
nieftt, Welcfte feine Slrtiderie ftaben u. f. w. SBie
fchon biöfter, wirb ftierüber aueft fünftig bai Singe»
meffene am heften bureft ©onforbate ju erjielen fepn.

(Ueber bie an beffen ©tede tretenbe neue Se*
ftimmung, ben 3utritt ber Ofjtjiere im eibgenöffifchen
©tobe ju ben ©antonalübungöanflalten betreffenb,
ift bei §. 37 Sfuffcftluß ertfteilt worben.)

©antonalunterrteftt für bte Dfftjtere.
(§. 176.)

Sie Stegierung »on @t. ©aflen macht ©in*
wenbuttg gegen bte Seftimmung, nach welcher ber
Slfpirant auf Slnftedung alö Offfjier ben befonbem
Sorunterrieftt hierfür frfton por ber Srepetirang er*
ftatten ftaben fod. Siefelbe beruftt inbeffen gerabe
nur auf bem gleichen nicht angefochtenen ^prinjipe,
nach welcftem für ben ©ontingentöfolbaten ein »or*
angeftenber Stefrutenunterrt'cftt geforbert wirb. Ser |

Offfjfee bebarf befonberer Kenntniffe nnb ^erttgfet*
ten, unb bie- ©ibgenoffenfehaft muß im ©inne beö
§. 6 unb nadj ber auöbrücflicben Sorfdjrift beö §. 29
barauf befteften, baß Stiemanb in biefer ©fgenfehaft
jum ©ontingent gefteflt werbe, ber biefelben nidjt
wirflieb befigt. Sei eibgenöffifchen Snfpeftionen wirb
biefer Sunft ebenfowoftl inö Stuge ju faffen fepn,
alö jeber anbere, ber ficft auf bie »ode Sereitfcftaft
beö ©ontingentö bejieftt.' Somit ift gewiß aueft ju
»erlangen, baf^ bie ©antone bte geeigneten Slnftalten
treffen, um ben ju Offtjieröfteden beftimmte« %nbi*
»ibuen biefe befonbem Kenntniffe ju »erfeftoffen.
Sähet ifi aber ber Strtifel feineöwegö fo ju »erfte*
ften, afö ob er bie ©rriefttung befonberer Offfjierö»
pffanjfchufen, — baö »ott ©t. ©adett mißbidigte
©abettenfpftem, — »orfeftretbe: barüber, mofter bie
Offtjt'ere ju neftmen fepen, wirb ber ©antonalgefeg*
gebung bureftauö ntcftt »orgegriffen.

,3eitbefttmmung für bie Stbftattung ber
©entralunterrichtöanftalten.

(§§. 180 unb 181.)

Wit ©runb rügen bie Semerfungen »on jRna,
baß bie Seftimmung mangle, wie oft bie »erfeftiebe*
nen eibgenöffifeften ünterrtcbtö* unb Uebungöanftatten
in Sftätigfeit treten foden. Hwar bat ber Segleitbe*
rieftt für bießfädige Sluöfunft auf bie Seitage jum
©iitacftten ber WifitäraufjTcbtöbeftörbe »om 7. pox*
nung 1833 öerwtefen; eö ifl aber biefe Seftimmung
fo wefenttieft, baß fie in ber Organifation felbft nieftt
feftien barf. Ser neubureftgefeftene ©ntwurf nimmt
ffe bafter nun auö jenem Slftenftücfe wirflieft auf."

Sin m er fung. ©ö ifl ftöcftft erfreulich, bafj
bie »on ber Slufffcfttöheftörbe in ben §§. 179 bii 184
beö ©tttmurfö gegebenen Seftt'mmungen über bie
©entrafunterricfttöanftalten bureftauö feine ©egenbe*
merfungen »on ©eite ber ©antone »eranfaßt ftaben.
Sarin liegt ber flarfte Seweiö, baß bie Stotftwenbig»
feit einer gvößern ©entralifation unfereö Wititärwe*
fenö nun überod gefühlt Wirb. SBir ftoffen, biefem
erften ©eftritte, ju bem bie Sfnfffefttöbeftörbe bureft
iftre unermüblicften Seftrebungen bie Saftn gebrochen,
werben anbere fofgen, bie um fo ffefterer ju bem ge*
münfcftten,3iete führen, wenn erft bie guten grücftte beö
erften, bie gewiß nt'cftt lange auöbfeiben, erfannt
worben ffnb.

Sie im ©ntwnrf »orgefcftlagenen Wititäranftak
ten tfteiten ffeft in Unte'rriehtö* unb Uebungöan*
ftatten.

„ ©ö folten eibgenöfftfefte Unrerrtchtöan*
flaften befteften:
a) für ben Unterricht ber Offfjiere unb ber Slfpt*

ranten auf Offfjieröfteden in ben »erfeftiebenen
feigen beö eibgenöffifeften Stabei; gugleicf)
für Srappenofffgiere, wefefte ffeft auögebeftntere
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Der Gewehrfabrike von Bellefontaine scheint
diese Unterstützung gefehlt zu haben.

Es liegt im Interesse des Bundes, solche Ge«
Wehrfabriken selbst zu gründen, denn nur so ist eine
Garantie da, daß bei drohender Gefahr das Vaterland

die nöthigen Hülfsmittel in seinen Arsenalen
finden kann.

Wenn auch beinahe das ganze doppelte Contingent

nun mit neuen Gewehren versehen ist, so reicht
dennoch dieser Vorrath bei weitem nicht hin, um
jedem Bedürfnisse zu begegnen. Der Verlust an
Materiellem ist bei einem thätigen Feldzuge fehr bedeutend

und man hat Beispiele, die beinahe ans
Unglaubliche gränzen, z. B. der 7jährige Krieg auf der
pyrenäischen Halbinsel > beschäftigte alle Waffenfabriken

Englands so sehr, daß sie nicht genug Waffen

liefern konnten. Wie große Nachtheile aber
entstehen können, wenn ein Land keine oder nur
geringe Waffenvorräthe hat, zeigt der letzte polnische
Kampf.

Der größte Theil unserer Landwehre ist schlecht
bewaffnet, und könnte daher dasjenige nicht leisten,
was man in einem Volkskriege nothwendig von ihr
verlangen sollte.

Zuziehung der Angehörigen anderer Can¬
tone zum Unterrichte.

(5. 175.)

„Der zweite Satz des §. 173 des letztjährigen
Entwurfes ist ans Schaffhausens Bemerkung
gestrichen, indem die damit ausgesprochene Verbindlichkeit,

den Angehörigen eines andern Cantons da zu
den Waffenübungen zuzuziehen, wo er sich zur Zeit
aufhält, in der Beschränkung auf Angesessene sich

von selbst versteht, und hingegen in der Ausdehnung
auf Wehrpflichtige, welche am Aufenthaltsorte keinen
festen Wohnsitz haben, nicht immer zu erfüllen ist,
z. B. gegen Wehrpflichtige nicht, welche in der
Cavallerie dienen, — gegen Artilleristen in Cantonen
nicht, welche keine Artillerie haben u. s. w. Wie
schon bisher, wird hierüber auch künftig das
Angemessene am besten dnrch Conkordate zu erzielen seyn.

(Ueber die an dessen Stelle tretende neue
Bestimmung, deu Zutritt der Offiziere im eidgenössischen
Stabe zu den Cantonalübungsanstalten betreffend,
ist bei §. 37 Aufschluß ertheilt worden.)

Cantonalunterricht für die Offiziere.
(8. 176.)

Die Regierung von St. Gallen macht
Einwendung gegen die Bestimmung, nach welcher der
Aspirant auf Anstellung als Offizier den besondern
Vorunterricht hierfür schon vor der Brevetirung
erhalten haben soll. Dieselbe beruht indessen gerade
nur auf dem gleichen nicht angefochtenen Prinzipe
nach welchem für den Contingentssoldaten ein
vorangehender Rekrutenunterricht gefordert wird. Der I

Offizier bedarf besonderer Kenntnisse und Fertigkeiten,
und die Eidgenossenschaft muß im Sinne des

§. 6 und nach der ausdrücklichen Vorschrift des §. 29
darauf bestehen, daß Niemand in dieser Eigenschaft
zum Contingent gestellt werde, der dieselben nicht
wirklich besitzt. Bei eidgenössischen Inspektionen wird
dieser Punkt ebensowohl ins Auge zu fassen seyn,
als jeder andere, der sich auf die volle Bereitschaft
des Contingents bezieht.' Somit ist gewiß auch zu
verlangen, daß die Cantone die geeigneten Anstalten
treffen, um den zu Offiziersstellen bestimmten
Individuen diefe besondern Kenntnisse zu verschaffen.
Dabei ist aber der Artikel keineswegs so zu verstehen

als ob er die Errichtung besonderer Offiziers-
pflanzschulen, — das von St. Gallen mißbilligte
Cadettensystem, — vorschreibe: darüber, woher die
Offiziere zu nehmen seyen, wird der Cantonalgesetz-
gebung durchaus nicht vorgegriffen.

Zeitbestimmung für die Abhaltung der
Centralunterrichtsanstalten.

«M. 180 und 181.)

Mit'Grund rügen die Bemerkungen von Zug
daß die Bestimmung mangle, wie oft die verschiedenen

eidgenössischen Unterrichts- und Uebungsanstalten
in Thätigkeit treten sollen. Zwar hat der Begleitbe-
richt für dießfällige Auskunft auf die Beilage zum
Gutachten der Militäraufsichtsbehörde vom 7. Hor-
nung 1833 verwiesen; es ist aber diese Bestimmung
so wesentlich, daß sie in der Organisation selbst nicht
fehlen darf. Der neudurchgesehene Entwurf nimmt
sie daher nun aus jenem Aktenstücke wirklich auf."

Anmerkung. Es ist höchst erfreulich, daß
die von der Aufsichtsbehörde in den §S. 179 bis 184
des Entwurfs gegebenen Bestimmungen über die
Centralunterrichtsanstalten durchaus keine
Gegenbemerkungen von Seite der Cantone veranlaßt haben.
Darin liegt der klarste Beweis, daß die Nothwendigkeit

einer größern Centralisation unseres Militärwesens

nun überall gefühlt wird. Wir hoffen, diefem
ersten Schritte, zu dem die Aufsichtsbehörde durch
ihre unermüdlichen Bestrebungen die Bahn gebrochen,
werden andere folgen, die um fo sicherer zu dem
gewünschten Ziele führen, wenn erst die guten Früchte des
ersten, die gewiß nicht lange ausbleiben, erkannt
worden find.

Die im Entwnrf vorgeschlagenen Militäranstal-
ten theilen stch in Unterrichts- und Uebungsanstalten.

„ Es sollen eidgenössische Unterrichtsan-
stalten bestehen:

s) für den Unterricht der Offiziere und der Aspi¬
ranten ans Offiziersstellen in den verschiedenen
Zweigen des eidgenössischen Stabes; zugleich
für Truppenoffiziere, welche fich ausgedehntere
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Kenntniffe ju »erfcftaffen wünfeften, afö bte (San*
tonalunterricfttöanftotten gewähren fönnen;

b) für ben ©rgänjungöunterricftt ber Slrtiderieofff*
giere;

c) für ben ©rgänjungöunterrtdjt ber betreffenben
Offfjiere oder SBaffen, in Slnfeftung ber Sienft*
»erbinbuttgett mit ben ©täben ber größern pee*
reöabtfteilungett unb mit ber 3lrmee»erwaltung;
(W. St. §. 90.)

d) für bie Slnöbilbung eibgenöffifefter Snftruftoren
ber »erfeftiebenen SBaffengattungen; aueft für
biejenige »on ©antonalinftrnftoren, tnfowet't alö
bie adgemeirtett Unterricfttöfurfe nach §• 182
nicht genügen unb bie ©antone baö Segeftren
bafür fleden.

Siefe Slnftaften werben adjäftrlicft wäftrenb
ber günftigen Saftreöjeit für bie erforberlicfte Sauer
in ©ang gefegt. Sie »on ber Sunbeömititürbeftörbe
einberufenen Offfjiere erhalten bie Serpffegung auf
Koften ber ©ibgenoffenfeftaft; biejenigen, welcfte »on
bett ©antonen ftingefenbet werben, auf Koften ber
tegtern.

gerner foden eibgenöfftfefte Uebungöanftalten
befteften :

a) für bie©abreö: nämlicft fowoftl für bie Offfjiere
' beö eibgenöffifchen ©tabö, alö in ange*

meffenem Serbältniß für bie Offfjiere unb
Unterofffjiere ber Sruppen, porauö für bte*
jenigen ber Slrtiderie unb ber ©apaderie, ad*
jäftrlicft unb im ^ufammenftang mit bem »orge*
baeftten Offfjieröunterricht, jn umfaffenber ©tn*
Übung ber reglementarifcften Sorfcftriften unb
adgemeinen ©runbfäge in ber Slnmenbung auf
bie perfeftiebenett bienftlicften unb taftifeften Ser*
ftäffniffe einer im gefbe fteftenben Sruppe;

b) für ganje ©orpö: längflenö je ju brei Sabren,
in folefter SBeife, um naeft Wöglicftfeit ben ©ang
beö gefammten Stäberwerfö ber £eereöorganifa*
tion ju erproben unb jugleicft ben Offfjiere«
bei eibgenöffifchen ©tabeö, unb tfteifweife aueft
ben Sruppen ©elegenfteit ju geben, im ©ebiete
ber angewanbten Saftif bie ©rfaftrungen ju
fammetn, welcfte bem Sunbeöfteer bei ber Ser*
tfteibigung beö »aterlänbifcften Sobenö »orjüglicft
ju «Statten fommen bürften. (W. St. §. 89.)

Sie Sluöbilbung beö Snffruftionäperfonafö
ber ©antone, für ade SBaffengattnngen, fleht
tnöbefonbere bahin unter eibgenöffifefter Witwirfung,
baß ber eibgenöffifche Kriegöratft für bie entweber
in ben ©antonen felbft, ober in adgemeiner Stnflalt,
»on 3eit ju Reit abjuftaftenben 3nffruftionöfurfe
bie ©inleitung trifft unb bie Seftrer beftedt (W. St. §. 90.)

gür ben ben ©antonen obtiegenben Unterricftt
ber Slrtiderie nnb ber ©aöaderie fönnen je naeft
©rforbemiß noeft befonbere £ülföanflalten erriefttet
werben.

Sie nähere Stnorbnung ber ©entrahmter*
riefttö* unb Uebungöanftalten, nebft ber Seftim*
rnnng über ben babei in Slnwenbnng fommenben

Serpflegungfifuß tft ©egenftanb befonberer Sunbeö*
befcblüffe. Sie Slnftatten foden jeberjeit bie ©rwei*
terang unb Serpoflfommnung erftalten fönnen, wetefte
bie Sagfagung, naeft Wa^Qabe ber »orftanbenen
Wittel ober beö bureft »eränberte Umftänbe fteröor*
gebrachten Sebürfniffeö angemeffen erachten wirb.
(W. St. §§. 89, 90.)"

Slnmerfung. SBir »ermiffen bie bem erften
Serichte beigefügte Koflentabede über bie ©entralan*
ftalten bei biefem jweiten Serichte.

Semerfungen, welche fich nt'chf•• fpegieft
auf ben ©ntwurf begieften.

i
„Stoch bleiben »on ben eingegangenen Semerfun*

gen jwei übrig, welche ffcb nicht fpejied auf ©e*
genftänbe bejieften, bie ber ©ntwurf ber eibgenöffi*
fehen Wilitärorganifation gu beftanbeln ftat, fo baß
bie »orberatftenbe Seftörbe fTcft nur »eranlaßt feften
fann, iftrer jum Seftufe ber geeigneten SBürbigung
»on ©eite tftreö ©ommittenten einfaefter SBeife ©r*
Wäftnung im Serichte ju tftun. ©ö finb fotgenbe:

Sie Stegierung »ott Sujern erflärt: „baß ber
©tanb Sujern burd) feine »ortäuffge 3uflimmung jum
©ntwurfe ftd) für bie neuen Seiftungen nur infoweit
»erbtnblich mache, alö biefeö im Serbältniffe ber
Sunbeöfcola auch »on ben übrigen ©tänben ge*
feftebe;"

bie Stegierung »on Sa fei*© tabttft eil fobann
maeftt in auöfüftrlicfter Segrünbung barauf aufmerf*
fam, baß bie eibgenöffifefte ©ingattgögebüftr, welcfte
ber Serieftt »om 27. Sracftmonat »origen 3at)reö alö
eineö ber Wittel, jn Seftreitung ber Koften ber ©en*
tralmilitüranterrichtöanftaften tn Slnfpracfj nimmt,
nur für eine beftimmte Sauer unb ju befonbem
3wecfen eingefüftrt fep, mithin nieftt unter bie biet*
benben bießfädigen ipülfömittel gejähtt werben
fönue." (golgen bie Unterfcftriften.)

gefeft

§. 1. Sie Sagfagung behält ficft »or, ben eib»

genöffifeften Kriegöratft, bem, jufolge beö Stbfcftnit*
teö Litt. A beö III. Sfteilö ber reoioirten eibgenöf*
fifeften Wilitärorganifatiott, bie Seitung ber Sbdjie*
ftung jufommt, fogleicft gu befteden unb in Sftätig*
feit ju rafen.

Sie fünftige tfteilweife ©rneuerung beffelben, ju
beren Sebuf, laut §. 90 ber eibgenöffifeften Wilitär*
organifation, adjäftrlicft eineö ber Witglieber auö*
treten fod, ffnbet in ber umgefeftrteit gotgeorbnung
ber juerft getroffenen SBaftlen ftatt. Safter fommt
baö jufegt gewählte Witglieb auf ben 1. 3«tit<U'
beö näcftftfolgenben S«^eö jum Sluötritt.

- 76

Kenntnisse zu verschaffen wünschen, als die Caw
tonalunterrichtsanstalten gewähren können;

b) für den Ergänzungsunterricht der Artillerieoffi¬
ziere;

c) für den Ergänzungsunterricht der betreffenden
Offiziere aller Waffen, in Ansehung der Dienst-
Verbindungen mit den Stäben der größern
Heeresabtheilungen und mit der Armeeverwaltung;
(M. R. §. 90.)

Z) für die Ausbildung eidgenössischer Jnstruktoren
der verschiedenen Waffengattungenz auch für
diejenige von Cantonalinstrnktoren, insoweit als
die allgemeinen Unterrichtskurse nach §. 182
nicht genügen und die Cantone das Begehren
dafür stellen.

Diefe Anstalten werden alljährlich während
der günstigen Jahreszeit für die erforderliche Dauer
in Gang gesetzt. Die von der Bundesmilitärbehörde
einberufenen Offiziere erhalten die Verpflegung auf
Kosten der Eidgenossenschaft; diejenigen, welche von
den Cantonen hingesendet werden, auf Kosten der
letztern.

Ferner sollen eidgenössische Uebungsanstalten
bestehen :

a) für die Cadres: nämlich sowohl fnr die Offiziere
' des eidgenössischen Stabs, als in

angemessenem Verhältniß für die Offiziere und
Unteroffiziere der Truppen, voraus für
diejenigen der Artillerie und der Cavallerie,
alljährlich und im Zusammenhang mit dem
vorgedachten Offiziersunterricht, zu umfassender
Einübung der reglementarischen Vorschriften und
allgemeinen Grundsätze in der Anwendung auf
die verschiedenen dienstlichen und taktischen
Verhältnisse einer im Felde stehenden Truppe;

b) für ganze Corps: längstens je zu drei Jakren,
in solcher Weise, um nach Möglichkeit den Gang
des gesammte« Räderwerks der Heeresorganisation

zu erproben und zugleich den Offizieren
des eidgenössischen Stabes, und theilweise auch
den Truppen Gelegenheit zu geben, im Gebiete
der angewandten Taktik die Erfahrungen zu
sammeln, welche dem Bundesheer bei der
Vertheidigung des vaterländischen Bodens vorzüglich
zu Statten kommen dürften. (M. R. H. 89.)

Die Ausbildung des Jnstruktionspersonals
der Cantone, für alle Waffengattungen, steht
insbesondere dahin unter eidgenössischer Mitwirkung,
daß der eidgenössische Kriegsrath für die entweder
in den Cantonen selbst, oder in allgemeiner Anstalt,
von Zeit zu Zeit abzuhaltenden Jnstruktionskurse
die Einleitung trifft und die Lehrer bestellt (M. R. §. 90.)

Für den den Cantonen obliegenden Unterricht
der Artillerie nnd der Cavallerie können je nach
Erforderniß noch besondere Hülfsanstalten errichtet
werden.

Die nähere Anordnung der Centralunter-
richts- und Uebungsanstalten, nebst der Bestim-
miliig über den dabei in Anwendung kommenden

Verpflegungsfuß ist Gegenstand besonderer Bundes,
beschlüsse. Die Anstalten sollen jederzeit die Erweiterung

und Vervollkommnung erhalten können, welche
die Tagsatzung, nach Maßgabe der vorhandenen
Mittel oder des durch veränderte Umstände
hervorgebrachten Bedürfnisses angemessen erachten wird.
(M. R. §§. 89, 90.)"

Anmerkung. Wir vermissen die dem ersten
Berichte beigefügte Kostentabelle über die Centralan-
stalten bei diesem zweiten Berichte.

Bemerkungen, welche sich nicht speziell
aus den Entwurf beziehen.

»

„Noch bleiben von den eingegangene» Bemerkungen

zwei übrig, welche sich nicht speziell auf
Gegenstände beziehen, die der Entwurf der eidgenössischen

Militärorganisatl'on zu behandeln hat, fo daß
die vorberathende Behörde sich nur veranlaßt fehen
kann, ihrer zum Behufe der geeigneten Würdigung
von Seite ihres Kommittenten einfacher Weife
Erwähnung im Berichte zu thun. Es find folgende:

Die Regierung von Luzern erklärt: „daß der
Stand Luzern durch seine vorläufige Zustimmung zum
Entwürfe sich für die neuen Leistungen nur insoweit
verbindlich mache, als dieses im Verhältnisse der
Bundesscala auch von den übrigen Ständen
geschehe;"

die Regierung vonBasel-Stadttheil sodann
macht in ausführlicher Begründung darauf aufmerksam,

daß die eidgenössische Eingangsgebühr, welche
der Bericht vom 27. Brachmonat vorigen Jahres als
eines der Mittel, zu Bestreitung der Kosten der Cen-
tralmllitärunterrichtsanstalten in Anspruch nimmt,
nur für eine bestimmte Dauer und zu besondern
Zwecken eingeführt sey, mithin nicht unter die
bleibenden dießfälligen Hülfsmittel gezählt werden
könue." (Folgen die Unterschriften.)

gesch

§. 1. Die Tagsatzung behält sich vor, den eid>

genössischen Kriegsrath, dem, zufolge des Abschnittes

Qitt. ^ des III. Theils der revivirten eidgenössischen

Militärorganisaiion, die Leitung der Vollziehung

zukommt, sogleich zu bestellen und in Thätigkeit

zu rufen.
Die künftige theilweise Erneuerung desselben, zu

deren Behuf, laut §. 90 der eidgenössischen Militär-
organisation, alljährlich eines der Mitglieder
austreten soll, findet in der umgekehrten Folgeordnung
der zuerst getroffenen Wahlen statt. Daher kommt
das zuletzt gewählte Mitglied auf den 1. Januar
des nächstfolgenden Jahres zum Austritt.
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Sen Sorfcblag für bie erftmalige Sefegung ber

©rede beö Sireftorö beö eibgenöffifchen Kriegöwefenö
hat bie abtretenbe Wilitäranfffctjtöbeftörbe ju geben,
bamit bie SBaht biefeö Seamten ber Konftitutrung
beö Kriegörattjö, beffen Witglieb »on Stmteöwegen
er fepn wirb, »orangefte. Sie übrigen betreffenben
Sunbeömilitärbeamten fcftlägt nacftfter ber Kriegöratft
ber Sagfagung »or.

§. 2. Ste pohen eibgenöffifeften ©tänbe ffnb
etngelaben, un»erweilt biejenigen Seftt'mmungen ihrer
Kantonalmilitärorganifationen, weldje beffen bebür*
fen mögen, mit biefer neuen Sunbeömilitärorganifation
in Uebereinftimmung ju bringen, ©ie tftetten bie
©rgebniffe ber Steoifion bem eibgenöffifchen Krt'egö*
raffte, wo immer möglieft, innerftalb Saftreöfrtft mit,
unb biefer erftattet barüber Serieftt an bie Sagfagung.

§. 3. ©djon »on nun an wirb jeber $ofte
©tanb fein Kontingent jur Sunbeöarmee, in ber
naeft §. 21 ber reöibirten Wilitärorganifation erfor*
berlichen ©tärfe, bereit ftalten, inbem er baju bie
bisherigen beiben Kontingente unoorgreifft'cft ber Sin*
orbnung beö Sereitfcftaftfeftrö, naeft §. 25 mit ein*
anber »ereinigr.

Saö Kontingent jur Sanbweftre erfter Klaffe
naeft §. 32, fefteiben bie Kantone, einftweilen, unb
oftne baß bamit ben fpätern näftern Seftimmungen
iftrer ©efeggebung »orgegriffen fepn fod, auö bem
fefton wirflieb orgam'ffrten Sfteil ber btöfterigen Sanb*
weftre auö.

§. 4. ©benfadö fefton Pon jegt an werben bie
Soften ©tänbe barauf Sebacftt neftmen, baß naeft
unb naeft ber einen SBaffe an Wannfcftaft entjogen,
unb bagegen ber anbern jugelegt werbe, wai erfor*
bertieft ift, um iftr Kontingent jur Sunbeöarmee,
ftinffefttlicf) ber 3"fammenfegung auö ben »erfchiebe*
nen SBaffengattungen, auf ben im §. 3l (Safel
VI —XI) »orgefchriebenett ^uß jn bringen. Sie
bießfädige Seränbemng fod innerhalb ber griff »on
fünf3abren überad gänjlicft bewerffledigt fepn, aueft
in Slnfeftung beö Weftrbebarfö pon Wateriedem für
biejenigen Sruppengattungen, in welcften ber Sei*
trag beö Äantonö »erftärft, ober ein folefter iftm neu
auferlegt ift.

Sie gleichmäßigen Seftimmungen beö §. 32
(Safel XII unb XIII) in Setreff ber Sanbweftre erfter
Klaffe, »odjieften bie Kantone im Wa^e bei Ueber*
tritteö ber Wannfcftaft »on jeber SBoffengattung auö
ber Sunbeöarmee in biefe Sienftflaffe unb inbem
ffe jugleicft für »erftältnißmäßige Sertfteilung ber in
biefelbe unmittelbar eintretenben Wannfcftaft unter
bte »erfeftiebenen SBaffengattungen forgen.

§. 5. Sie Seränberungen, welcfte ficft auf ben
Sefianb ber taftifeften ©infteiten, naeft §§. 20 unb
23 ber reöibirten Wilitärorganifation, bejieben, ffnb
in Serbinbung mit benjenigen ftinficfttlicft ber ©tärfe
ber SBaffengattungen, fuccefff» ju bewerffledigen.

Son ben Seränberungen in ber gormation ber
taftifeften ©infteitett fommett biejenigen, welcfte mit
einjelnen Offtjierö* unb. Unterofftjteröfteden einen

minber« ©rab, alö biöfter, »erfimpfen, erft in gäl*
fen neuer Sefegung fotefter ©teden jnr Sluöfübrung.
Siejenige, welche (taut Safel V) ben Slibemajor
alö ©tedöertreter beö Sataidonöfommanbanten be*

jetchnet, fann, je naeft bem ©rmeffen ber ©antonal*
beftörbett, fogleicft ober ebenfadö erft bei nächfter
Sefegung ber ©tede in Slnwenbung gebracht werben.
$>injTcftttict) berjenigen, welcfte bie Serricfttungen ei*
neö SBaffenofffjierö unb beö gaftttentragerö in ber
nämlicften Serfon »eretnigt, ift oder»orberft bafür
ju forgen, baß biefe boppettett Serricfttungen »ott
einem Offfjter übernommen werben fönnen, ber ffeft

jur ©rfüdung ber Obliegenheiten beö SBaffenofffjierö
befonberö befähigt ftat. 3n flffem übrigen finb bie
gormationen fofort mit ber Sorfcftrift ber reöibirten
Wilitärorganifation in ©inflang ju bringen.

§. 6. ©rnentmngen, welcfte allfädtg bem Slb*
fefttuß bei laut §. 37 aufjuftedenben Steglementö
über bie SBäftlbarfet'töbebingnt'ffe noeft öorangeften,
bleiben an bie nämlicften Sebingntffe gebunben, bie,
bem §. 13 beö adgemeinen Wilitarreglementö »on
1817 jufolge, biöher in Slnwenbung gefommen ffnb.
gür bie neueingefüftrte Slbtfteilung beö Onartier*
meifterftabö werben feine ©rnennungen ftatt ffnbett,
beoor bureft biefeö Steglement bie erforbertieften Se*
flimmungen wirtlich getroffen fepn werben.

§. 7. Sie auö ben Sorfdjriften ber Slbfcftm'tte
Litt. B uttb C beö III. Sfteifö ber rioicy'rten Wilitär *

organifation ober ber bamit »orbcftaltenen Stegle*
mente fter»orgeftenbett Seränberungen in ber Orbon*
nonj beö Waterieden unb ber Wilitärffeibung foden
bei aüen Stnfcftaffungen beobachtet werben, welcfte

jur ©rgänjung beö Sebarfö unb jur ©rfegung beö
Slbgeftenben ju maeften ffnb. hingegen fann nicht
geforbert werben, baß ber fefton »orbanbene Sebarf,
welcher früftem Sorfcftriften entfpricftt unb noeft in
brauchbarem ,3uftanbe ffch beffnbet, burd) 'Jieueö
naeft neuer Orbonnanj erfegt werbe.

Unter ben ftteroor entftaftenen näfteren Seftimm*
ungen tritt bie reoibirte eibgenöffTfdje Wifitäror*
ganifatiott »om 1. 3<Ntuar beö näctjftfünftigen %ab*
reo an ihrem ganjen 3«ftalt "acft i" Kraft unb
SBirffamfeit. Saö adgemeine Wilitärreglemettt »on
1817.ifl bemnadj aufgeboben.

§. 9- Sie befteftenben fpejieden Steglemente unb
3nftmftionen bleiben, mit Sorbeftalt ber ffeft etwa
fonft alö notftroenbig erjeigenben Ste»ifTon, foweit
beibehalten, als ffe nieftt mit ber reöibirten Wilitär*
organifation im SBiberfprucft fteften. ©ie foden über
bie in biefer Sejieftung abjuanbernben fünfte mit
Seförberung bureftgefeften werben."

©efttußanmerfung. SBenn man bie Se*
merfungen, welche bie ©antone über ben Por*
liegenben ©ntwurf laut werben ließen, auf ein*
mal inö Stuge ju faffen fueftt, wenn matt enblicft
inbireft auö iftrem ©eftmeigen jn gewiffen hebeuten*
ben ©teden fcfjließen wid, fo treten bie Weinungen
in jwei ©eiteit auöeipanber, wopou bie eine einer
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Den Vorschlag für die erstmalige Besetzung der

Stelle des Direktors des eidgenössischen Kriegswesens
hat die abtretende Militäraufsichtsbehörde zu geben,
damit die Wahl dieses Beamten der Konstituirung
des Kriegsraths, dessen Mitglied von Amteswegen
er seyn wird, vorangehe. Die übrigen betreffenden
Bundesmilitärbeamten schlägt nachher der Kriegsrath
der Tagsatzung vor.

§. 2. Dle Hohen eidgenössischen Stände sind
eingeladen, unverweilt diejenigen Bestimmungen ihrer
Kantonalmilitärorganisationen, welche dessen bedür«
fen mögen, mit dieser neuen Bundesmilitärorggnisation
in Uebereinstimmung zu bringen. Sie theilen die
Ergebnisse der Revision dem eidgenössischen Kriegs-
rathe, wo immer möglich, innerhalb Jahresfrist mit,
und dieser erstattet darüber Bericht an die Tagsatzung.

§. 3. Schon von nun an wird jeder Hohe
Stand sein Kontingent zur Bundesarmee, in der
nach Z. 21 der revidirten Militärorganisation
erforderlichen Stärke, bereit halten, indem er dazu die
bisherigen beiden Kontingente unvorgreiflich der
Anordnung des Bereitschaftkehrs, nach §. 25 mit
einander vereinigt.

Das Kontingent zur Landwehre erster Klasse
nach §. 32, scheiden die Kantone, einstweilen, und
ohne daß damit den spätern nähern Bestimmungen
ihrer Gesetzgebung vorgegriffen seyn soll, aus dem
schon wirklich organisirten Theil der bisherigen
Landwehre aus.

§. 4. Ebenfalls schon von jetzt an werden die
Hohen Stände darauf Bedacht nehmen, daß nach
und nach der einen Waffe an Mannschaft entzogen,
und dagegen der andern zugelegt werde, was
erforderlich ist, um ihr Kontingent zur Bundesarmee,
hinsichtlich der Zusammensetzung aus deu verschiedenen

Waffengattungen, auf den im T. öl (Tafel
VI —XI) vorgeschriebenen Fuß zu bringen. Die
dießfällige Veränderung soll innerhalb der Frist von
fünf Jahren überall gänzlich bewerkstelligt seyn, auch
in Ansehung des Mehrbedarfs von Materiellem für
diejenigen Truppengattungen, in welchen der Beitrag

des Kantons verstärkt, oder ein solcher ihm neu
auferlegt ist.

Die gleichmäßigen Bestimmungen des §. 32
(Tafel XII und XIII) in Betreff der Landwehre erster
Klasse, vollziehen die Kantone im Maße des Uebertrittes

der Mannschaft von jeder Waffengattung aus
der Bundesarmee in diese Dienstklasse und indem
sie zugleich für verhältnißmäßige Vertheilung der in
dieselbe unmittelbar eintretenden Mannschaft unter
die verschiedenen Waffengattungen sorgen.

§. 5. Die Veränderungen, welche sich auf den
Bestand der taktischen Einheiten, nach §§. 20 und
23 der revidirten Militärorganisation, beziehen, sind
in Verbindung mit denjenigen hinsichtlich der Stärke
der Waffengattungen, successiv zu bewerkstelligen.

Von den Veränderungen in der Formation der
taktischen Einheiten kommen diejenigen, welche mit
einzelnen Offiziers- und, Unteroffiziersstellen einen

mindern Grad, als bisher, verknüpfen, erst in Fällen

neuer Besetzung solcher Stellen znr Ausführung.
Diejenige, welche (laut Tafel V) den Aidemajor
als Stellvertreter des Bataillonskommandanten
bezeichnet, kann, je nach dem Ermessen der Cantonal-
behörden, sogleich oder ebenfalls erst bei nächster
Besetzung der Stelle in Anwendung gebracht werden.
Hinsichtlich derjenigen, welche die Verrichtungen
eines Waffenoffiziers und des Fahnenträgers in der
nämlichen Person vereinigt, ist allervorderst dafür
zu sorgen, daß diese doppelten Verrichtungen von
einem Offizier übernommen werden können, der sich

zur Erfüllung der Obliegenheiten des Waffenofsiziers
besonders befähigt hat. In allem übrigen find die
Formationen sofort mit der Vorschrift der revidirten
Militärorganisation in Einklang zu bringen.

§. 6. Ernennungen, welche allfälllg dem
Abschluß des laut §. 37 aufzustellenden Reglements
über die Wählbarkeitsbedingnisse noch vorangehen,
bleiben an die nämlichen Bedingnisse gebunden, die,
dem §. 13 des allgemeinen Militärreglements von
1817 zufolge, bisher in Anwendung gekommen sind.
Für die neueingeführte Abtheilung des Qnartier-
meisterstabs werden keine Ernennungen statt finden,
bevor durch dieses Reglement die erforderlichen
Bestimmungen wirklich getroffen seyn werden.

§. 7. Die aus den Vorschriften der Abschnitte
Illtt. L und c des III. Theils der rividirten Militär -
organisation oder der damit vorbehaltenen Réglemente

hervorgehenden Veränderungen in der Ordonnanz

des Materiellen und der Militärkleidung sollen
bei allen Anschaffungen beobachtet werden, welche
zur Ergänzung des Bedarfs und zur Ersetzung des
Abgehenden zu machen sind. Hingegen kann nicht
gefordert werden, daß der schon vorhandene Bedarf,
welcher frühern Vorschriften entspricht und noch in
brauchbarem Zustande sich befindet, durch Neues
nach neuer Ordonnanz ersetzt werde.

Unter den hiervor enthaltenen näheren Bestimmungen

tritt die revidirte eidgenössische Militärorganisation

vom 1. Januar des nächstkünftigen Jahres

an ihrem ganzen Inhalt nach in Kraft und
Wirksamkeit. Das allgemeine Militärreglement von
1817 ,ist demnach anfgehoben.

K. 9 Die bestehenden speziellen Réglemente und
Instruktionen bleiben, mit Vorbehalt der sich etwa
sonst als nothwendig erzeigenden Revision, soweit
beibehalten, als sie nicht mit der revidirten
Militärorganisation im Widerspruch stehen. Sie sollen über
die in dieser Beziehung abzuändernden Punkte mit
Beförderung durchgesehen werden."

Schlußanmerkung. Wenn man die
Bemerkungen, welche die Cantone über den
vorliegenden Entwurf laut werden ließen, auf
einmal ins Auge zu fassen sucht, wenn man endlich
indirekt aus ihrem Schweigen zn gewissen bedeutenden

Stellen schließen will, so treten die Meinungen
in zwei Seiten auseinander, wovon die eine einer



— 78

fräftigett geftung unfereö Wilitärwefenö abgeneigt,
bie anbere bieß nieftt ift. SBir ftatten biefe jweite
Seite für bie ftärfere. Senn eö ift ftier manefter
SBiberfprucft, mandje abmeieftenbe ©pejiatanfTcfjt
ntcftt alö gegen baö SBefen jener £>ebung gericfttet,
fonbern nur im Kampf mit ber auögehilbeten ©e*
ftaftung beö ©ntwurfö, bureft bie ffe ficft nidjt bii
ju feinen Srinjipien Durchgearbeitet ftat, gu betraeftten.
Ser ©ntwurf ftat ffeft bie feftwere, »iedeidjt unüber*
winblidje Stufgabe geftedt, eö aden reeftt ju maeften.
©r ftat ffeft eine gewiffe riefttige Witte jum 3iel ge*
fegt; er ftat, anftatt einige einfaefte, wenn man
wid, füftne Singe ju fagen unb ©äge aufjufteden,
ficft in ein breiteö, »ielfäbigeö ©ewebe eingetaffen,
auö bem nur eine Sartie mit einer eigentftümlicften
©ntfcftiebettftett, faft baö übrige Kunftwerf jerreiffenb,
jene Weinung ber Winberfteit bei einem ber widjti*
gern fünfte fteroortritt. ©erabc biefer Weinung aber
haben ficft »on 8 ©timmen ber ©antone, wefefte bar*
über taut würben, 7 angefcftloffen. Sieß 'bünft unö
faft ein Seweiö ju fepn, baß man im ©eifte biefer
bünbigen, energifchen Stichtung, »eiche ficft in biefem
Stuffag ber Winorität auöfprieftt, »iedeicftt baö ©anje
hätte mit ber Sluöffcftt ftatten fönnen, wenigftenö eine
bebeutenbe Rab,l unb jwar ber gewiefttigem ©antone
tn eine beftimmte, eng harmonifefte unb feftwungoode
Sahn ju leiten, ftatt baß jegt »tedeicht »or einem
eine ganj ftare einfache Sfnficfjt ber Stufgabe fteftt.
SBenn bann aueft nicht auf bem eibgenöffifeften,
auf bem Soben ber Sagfagung etwaö gewonnen
worben wäre — wai boeft baftin fleht — fo wäre
ber SSeg ju ©oncorbaten angebahnt gewefen, unb
bie Hoffnung erregt, baß balb ber gewieft tigere
Sfteil ber ©eftweij ftier in großartige Serbefferatt'
gen, in neue Schöpfungen eingtenge. Saö aber ge*
nügte, um mit bem ©ewiebt ber natürlichen ©djroere
über furj ober fang bie anbern Sbeile nachjujteben.—
©ö finb in biefen unferen Slnmerfungen jum Sbeil,
eö ffnb t'n biefen Slättern fefton •meljvfad) bte gra*
gen befprodjen worben, an bereit Söfung, wie
wir »oftfomnten überjeugt finb, eine reelle ^ebung
unfereö SBeftrwefenö ftängt. Sieß tft, um baö öfter
©efagte ftt'er mit furjent SBort ju wieberftolen, bie Sit*
bung eineö feften Kernö für unfere Wilijen in
einer beftimmtern, bemfäftnlicftem ©eftalt, alö bieß
im feitfter ©ebräuefttieften log.—©ö bünft unö, baß
faft mit einer gewiffen ©efteu in ben »orliegenben
©ntwürfen unb ihren Seridjten Sfdeö »ermteben ift,
wai auf ben eben geäußerten ©ebanfen, j. S. auf
bie 5-Permanenj einiger ©teden, fich bejieben
würbe. Saö Sebürfniß ift aber bennoeft gefüftft, unb
fo fueftte man benn bureft bai reichere, funftood be*
rechnete Stäberwerf bie hofen gfeefen ju umgeften,
unb bie ©ewi eft te ju erfparen, wäftrenb ffe bei ber
complicirtera Wafcftt'ne »iedeicftt iftre Stotftwenbtg*
feit um fo fühlbarer maeften: benn bte größere
©umme ber einjelnen Seiträge ju einer Slrbeit fteftt
mit ber Sntenftöttät, beren eö ju iftrer gelunge* I
nen Sodbringung bebarf, in umgefeftrtem Serftält* |

niß. (Sin ftöcftft einfacher reorganifirenber tylan fnüpfte
ficft an bie ©retrang einiger fefiern practifeften ©tef*
len, an bie gormirung einer beftänbigen ©tamm*
fcftule — unb faum jweiften wir, baß bie Koften,
bie auf bem Sapier beim bloß tranfTtorifcften $rin*
jt'p gering erfeftienen, auf ber ftintern ©eite beö
Sla t teö »iel ftöfter berceftnet werben muffen, ali bie
ein für ademal feften Sluögaben beim tfteilweife fia*
tarifchen Srinjip. Senn fo wie 3emanb, ber eine
Kunft immer nur in einjelnen Stnlätifen lernen
wid, »iel meftr bafür bejoftlen muß, um am ©nbe
— nt'cftt weiter ju.fepn, wie im Slnfang, afö berje*
nige, ber fich iftr einmal ganj ftingtbt unb in ffe ein*
bringt: fo ift eö aueft ftier. SBir wiffen,woftl, baß
außer bem Kampf, ben man gegen baö'alt £>erge*
braeftte unb immer ©ebräucftlicfte fämpfen ju muffen
befürefttet, aueft noeft bie ©orge ba tft, gegen bie
Weinung ber ©egenwart, gegen bie ©runblage ber
neuen politifeften Snftitutt'onen ju »erftoßen, wenn
man in ben Seruf ber Soterfanböoertheibigung
etwaö, wai auch nur »on ftinten bem gebäfffg ge*
worbenen© olbaten beruf gleicftfeften fönnte, ftin*
einbrächte.' Sldein, ba biefe Sleftnficftfett nur eine
iduforifefte ift, unb ba eö »iedeicftt, wie ju aden 3ei*
ten, fo aueft fteute, bie feftönfte Slufgabe ber Satrio*
ten ift, gegen bte Sllufto nen ber öffentlicften Wei*
nung ju fämpfen, unb ber -Jofmutel wie fonft fo ge*
wifj aueft fteute noeft adeö ©ntfefttebene unb Knftne,
wenn eö jugleicft baö Sernünftige ift, fegnet, fo
ftätte eine folefte ©efteu woftl aueft hei bem »orlie*
genbett ©egenftanbe überwnnben werben foden.

'. 9tt t * 3 e i l c n.

" SB e f f t ng t o n. (©djlufj.) Sieß ift ber ©runb,
warum SBedington fo unenblidj ftein gegen Stapo*
leon, mit bem er ri»aliftrte, erfdjien: er hatte ficft
bie Segriffe, mit benen er reeftnete, biefe Ituterlageit
feineö Siuftmö, bie Slrmeen unb bie Kriege ntcftt
felber gegeben, fonbern ffe waren ein au»ertrauteö
©ut, eirt'e Wafcftine, bk in fetnett Rauben bie Ope*
rattonen maeftte, worauf ffe abgepaßt unb jufammen*
gefegt war. Saö ©ewinnen »on ©cftlacftten fep et*
wai Seicftteö für 3fben, welcfter baö ©pieljeug et*
ner Slrmee in ipänben hat, unb feinen matftemati*
feften ©urfuö maeftte, glauben bk ©nglänber, wenn
ffe über bie großen ©iege iftreö iöerjogö fpotten
unb über feine« Stuftm bie Stafe rümpfen.

Setracfttet man baö SBerfjeug, mit welchem
ffeft SBedington in bie %abtbüd)ex ber ©efebiebte
feftrieb, fo fefteint aueft ftier auf ben erften Slicf Sldeö

baju ju bienen, feinen Stuftm ju »ermeftren. SBer
ftotte eine große Weinung »on ber englifeften Slrmee?
Ser Krieg tft in ©roßbrt'ttanien außer bem ©efege,
außer ber Serfaffung. Saö Wilitär, alö ein hin*
bemiß ber greifteit betraefttet, entbeftrt jeneö öffent*
lieben Stolgeö, welcfter auf bem ©ontinent bte Srup*
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kräftigen Hebung unseres Militärwesens abgeneigt,
die andere dieß nicht ist. Wir halten diese zweite
Seite für die stärkere. Denn es ist hier mancher
Widerspruch, manche abweichende Spezialansicht
nicht als gegen das Wesen jener Hebung gerichtet,
sondern nur im Kampf mit der ausgebildeten
Gestaltung des Entwurfs, durch die sie sich nicht bis
zu seinen Prinzipien durchgearbeitet hat, zu betrachten.
Der Entwurf hat sich die schwere, vielleicht
unüberwindliche Aufgabe gestellt, es allen recht zu machen.
Er hat sich eine gewisse richtige Mitte zum Ziel
gesetzt; er hat, anstatt einige einfache, wenn man
will, kühne Dinge zu sagen und Sätze aufzustellen,
sich in ein breites, vielfädigcs Gewebe eingelassen,
aus dem nur eine Partie mir einer eigenthümlichen
Entschiedenheit, fast das übrige Kunstwerk zerreissend,
jene Meinung der Minderheit bei einem der wichtigern

Punkte hervortritt. Gerade dieser Meinung aber
haben sich von 8 Stimmen der Cantone, welche
darüber laut wurden, 7 angeschlossen. Dieß dünkt uns
fast ein Beweis zu feyn, daß man im Geiste dieser
bündigen, energischen Richtung, welche sich in diesem
Aufsatz der Minorität ausspricht, vielleicht das Ganze
hätte mit der Aussicht halten können, wenigstens eine
bedeutende Zahl und zwar der gewichtigern Cantone
in eine bestimmte, eng harmonische und schwungvolle
Bahn zu leiten, statt daß jetzt vielleicht vor einem
eine ganz klare einfache Ansicht der Aufgabe steht.
Wenn dann auch nicht auf dem eidgenössischen,
auf dem Boden der Tagsatzung etwas gewonnen
worden wäre — was doch dahin steht — so wäre
der Weg zu Concordaten angebahnt gewesen, und
die Hoffnung erregt, daß bald der gewichtigere
Theil der Schweiz hier in großartige Verbesserungen,

in neue Schöpfungen eingienge. Das aber
genügte, um mit dem Gewicht der natürlichen Schwere
über kurz oder lang die andern Theile nachzuziehen.—
Es stnd in diesen unseren Anmerkungen zum Tbeil,
es sind in diesen Blättern schon'mehrfach die Fragen

besprochen worden, an deren Lösung, wie
wir vollkommen überzeugt sind, eine reelle Hebung
unseres Wehrwesens hängt. Dieß ist, um das öfter
Gesagte hier mit kurzem Wort zu wiederholen, die
Bildung eines festen Kerns für unsere Milizen in
einer bestimmter«, berufähnlichern Gestalt, als dieß
im seither Gebräuchlichen lag—Es dünkt nns, daß
fast mit einer gewissen Scheu in den vorliegenden
Entwürfen und ihren Berichten Alles vermieden ist,
was auf den eben geäußerten Gedanken, z. B. auf
die Permanenz einiger Stellen, sich beziehen
würde. Das Bedürfniß ist aber dennoch gefühlt, und
so suchte man denn durch das reichere, kunstvoll
berechnete Räderwerk die bösen Flecken zu umgehen,
und die Gewichte zu ersparen, während sie bei der
complicirtern Maschine vielleicht ihre Nothwendigkeit

um so fühlbarer machen: denn die größere
Summe der einzelnen Beiträge zu einer Arbeit steht
mit der Jntensivitat, deren es zn ihrer gelungenen

Bollbringung bedarf, in umgekehrtem Verhält¬

niß. Ein höchst einfacher reorganisirender Plan knüpfte
sich an die Creirung einiger festern praktischen Stellen,

an die Formirung einer beständigen Stammschule

— und kaum zweifle« wir, daß die Kosten,
die auf dem Papier beim bloß transitorischen Prinzip

gering erschienen, auf der hintern Seite des
Blattes viel höher berechnet werden müssen, als die
ein für allemal festen Ausgaben beim theilweise sta-
tarischen Prinzip. Denn so wie Jemand, der eine
Kunst immer nur in einzelnen Anläufen lernen
will, viel mehr dafür bezahlen muß, um am Ende
— nicht weiter zu sey», wie im Anfang, als derjenige,

der sich ihr einmal ganz hingibt und in sie
eindringt: so ist es auch hier. Wir wissen, wohl, daß
außer dem Kampf, den man gegen das alt Hergebrachte

und immer Gebräuchliche kämpfen zn müssen
befürchtet, auch noch die Sorge da ist, gegen die
Meinung der Gegenwart, gegen die Grundlage der
neuen politischen Institutionen zu verstoßen, wenn
man in den Beruf der Vaterlandsverrheidigung
etwas, was auch nur von hinten dem gehässig
gewordenen Sol baten beruf gleichsehen könnte,
hineinbrächte. Allein, da diese Aehnlichkeit nur eine
illusorische ist, und da es vielleicht, wie zu allen Zeiten,

so auch heute, die schönste Aufgabe der Patrioten
ist, gegen die Illusionen der öffentlichen

Meinung zu kämpfen, und der Himmel wie sonst so
gewiß auch heute noch alles Entschiedene und Kühne,
wenn es zugleich das Vernünftige ist, segnet, so

hätte eine solche Scheu wohl auch bei dem
vorliegenden Gegenstande überwunden werden sollen.

Miszellen.
' Wellington. (Schluß.) Dieß ist der Grund,

warum Wellington so unendlich klein gegen Napoleon,

mit dem er rivalisirte, erschien: er hatte sich
die Begriffe, mit denen er rechnete, diese Unterlagen
seines Ruhms, die Armeen und die Kriege nicht
selber gegeben, sondern sie waren ein auvertrautes
Gut, eine Maschine, die in seinen Händen die
Operationen machte, worauf sie abgepaßt und zusammengesetzt

war. Das Gewinnen von Schlachten fey
etwas Leichtes für Jeden, welcher das Spielzeug
einer Armee in Händen hat, und seinen mathematischen

Cursus machte, glauben die Engländer, wenn
sie über die großen Siege ihres Herzogs spotten
und über seinen Ruhm die Nase rümpfen.

Betrachtet man das Werkzeug, mit welchem
sich Wellington in die Jahrbücher dcr Geschichte
schrieb, so scheint auch hier auf den ersten Blick Alles
dazu zu dienen, seinen Ruhm zu vermehren. Wer
hatte eine große Meinung von der englischen Armee?
Der Krieg ist in Großbrittanien außer dem Gesetze,
außer der Verfassung. Das Militär, als ein
Hinderniß der Freiheit betrachtet, entbehrt jenes öffentlichen

Stolzes, welcher auf dem Continent die Trnp-
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